Stadt Braunschweig
Der Oberburgermeister

Tagesordnung offentlicher Teil

Sitzung des Finanz- und Personalausschusses

Sitzung: Donnerstag, 24.09.2015, 15:00 Uhr

Raum,

Ort: Braunschweig

Rathaus, GroBer Sitzungssaal, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100

Tagesordnung

Im Anschluss an den offentlichen Teil der Sitzung findet eine Einwohnerfragestunde
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Er6ffnung der Sitzung

Eroffnung des offentlichen Teils (Personal)

Genehmigung des 6ffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung vom
09.07.2015

Mitteilungen (Personal)

Personalkostenhochrechnung August 2015

Personalbedarf fir die Betreuung von unbegleiteten minderjahrigen
Fluchtlingen (umF)

Padagogisches Personal in den stadtischen Kindertagesstatten
Personal-/Stellenbedarf im Zusammenhang mit der
Fllchtlingssituation

Antrage (Personal)

Neueinstellungen unbefristet

(Antrag der Fraktion DIE LINKE.)

Anderungsantrag zu Antrag DS Nr. 15-00229 "Neueinstellungen
unbefristet"

(Anderungsantrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)
Anfragen (Personal)

Eroffnung des offentlichen Teils (Finanzen)

Mitteilungen (Finanzen)

Gesetz flr die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Mannern
an Fuhrungspositionen in der Privatwirtschaft und im &ffentlichen
Dienst - Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH und
Braunschweiger Verkehrs-GmbH: Zielgrof3en fir Aufsichtsrat und
Geschéftsfuhrung

Verlangerung der Ubertragung des Namensrechtes fiir das
"Eintracht-Stadion"

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen tber 100 € bis 2.000
€

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen tber 2.000 €
Haushaltsvollzug 2015

hier: Zustimmung zu Uber- und aufRerplanmafigen Aufwendungen
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen geman §§
117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Verkauf des bebauten stadtischen Grundsticks Helmstedter Stralle
37

Antrage (Finanzen)
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25.1. Einfuhrung einer 80-Liter-Restabfalltonne und Abschaffung des
Mindestvolumens
(Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

26. Anfragen (Finanzen)

26.1. Wie weiter mit dem Ratskeller?
(Anfrage der BIBS-Fraktion)

Braunschweig, den 17. September 2015
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Stadt Braunschweig 15-00523
Der Oberburgermeister Mitteilung

Offentlich
Betreff:

Personalkostenhochrechnung August 2015

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 15.09.2015
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis) 24.09.2015 O

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung August 2015

Ruppert

Anlage:
Tabelle Hochrechnung Personalkosten, Stand: August 2015
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A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K L M N 0
1]10.13-1zSB Hochrechnung Personalkosten 2015 2. September 2015
2]
H August 2015
4
5 Das HH.-Soll der Deckungsreserve (Kostenart 462110) ist fiir die Zahlung der LoB vorgesehen.
T Die diesbeziiglichen HH.-Sollans&tze und auch die IST Zahlungen sind den entsprechenden Kostenarten zugeordnet.
| 7 | Beamte Anwarter Versorgung Beihilfe Tariflich Beschéftigte Auszubildende Gesamt
| 8 | ohne Anwarter ohne Auszubildende
| 9 |
| 10| Vers.empfanger Ruhelohn Beamte Vers.-empf. Brutto VBL NY Brutto VBL NY
| 11
12 Formularbereiche |Bereiche/Sachkonto 401110 401140 411110 411210 404110 414110 401210 402220 403210 401240 402240 403240
13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| 14 ] IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat 32.670.199 983.686 10.745.078 276.438 43.090.265 3.520.275 8.883.161 298.697 23.169 60.437 100.551.405
15 | - einmaliger Aufwand -18.184 4.974 -6.077 -54 -26.689 -642 -332.697 10.717 944 -3.106 -370.814
| 16 ] - Jan. bis Vorzahlmonat -28.545.844 -864.208 -9.380.103 -242.986 -37.741.795 -3.072.434 -7.499.573 -269.364 -20.950 -49.512 -87.686.769
| 17] Basis letzter Monat |IST letzter gezahlter Monat 4.106.171 124.452 1.358.898 0 33.398 0 5.321.781 447.199 1.050.891 40.050 3.163 7.819 12.493.822
| 18] X 4 Monate = Restjahr 16.424.684 497.808 5.435.592 0 133.592 0 21.287.124 1.788.796 4.203.564 160.200 12.652 31.276 49.975.288
19 Zwischensumme 49.094.883 1.481.494 16.180.670 0 410.030 0 64.377.389 5.309.071 13.086.725 458.897 35.821 91.713 150.526.693
| 20 ] Sonderzahlungen 333.984 1.500 4.449.460 354.622 859.858 39.690 3.163 7.670 6.049.948
| 21 ] Pauschalsteuer VBL 45.467 45.467
| 22 ] noch zu GUV 15.279 0 15.279
| 23 | Personalverand./Ubernahmen 104.091 44,962 62.300 0 0 0 18.600 1.482 3.594 235.030
| 24] beriicksichtigende |Stellenplanveranderungen 41.700 870.419 69.372 168.208 1.149.700
| 25 ] EZ 360,00 € E2 bis E8 36.247 2.889 7.005 46.141
| 26 | Aufwandspositionen |Besoldungserh. ab Juni 2015 0 0 0 0
| 27 ] Tariferh. ab Marz 2015 0 0 0 0 0 0 0
| 28 ] 0
| 29 ] LOB 0 0 0 0 0
| 30] Beihilfekosten Ifd. Jahr 2.439.103 2.401.985 4.841.088
31 Ausgl. Landesverwaltg 300.437 11.937 312.374
32 Jahresaufwand Jvoraussichtl. Jahres IST-Summe 49.574.658 1.527.956 16.543.407 11.937 2.849.133 2.401.985 69.733.515 5.781.421 14.137.075 517.187 40.467 102.978 163.221.719
33
| 34| Ubersicht HH.soll  |Haush.-Soll Ifd.Jahr 49.866.600 1.347.000 16.876.900 20.000 2.804.600 2.220.000 69.791.300 5.726.700 14.102.700 613.900 48.000 126.000 163.543.700
35 462110 Soll-Verteil. Deckungsreserve 281.000 1.183.314 94.310 228.675 1.787.300
36 fiktives Haushalts-Soll 50.147.600 1.347.000 16.876.900 20.000 2.804.600 2.220.000 70.974.614 5.821.010 14.331.375 613.900 48.000 126.000 165.331.000
37
g mehr / weniger -572.942 180.956 -333.493 -8.063 44.533 181.985 -1.241.099 -39.589 -194.300 -96.713 -7.533 -23.022 -2.109.281
39|
| 40
41 | Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschaftigungsentgelte und keine Zufiihrungen / Auflésungen / Herabsetzungen von Riickstellungen. Bedarf -2.109.281
| 42 |Die Hochrechnung der Beihilfe beruht auf der Abrechnung des 1. Halbjahres mit der LBV.
43 -1,28%
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Stadt Braunschweig 15-00656
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Personalbedarf fur die Betreuung von unbegleiteten minderjahrigen
Flichtlingen (umF)

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 11.09.2015
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 15.09.2015 N
Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis) 24.09.2015 o]
Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 06.10.2015 o]

Vorlage zur Eilentscheidung gemaR § 89 NKomVG

Beschluss:

Um die rechtmafige Aufgabenerfillung bei der Inobhutnahme von unbegleiteten
minderjahrigen Flichtlingen (umF) sicherzustellen, werden im Vorgriff auf den Stellenplan
2016 umgehend 32 Stellen ausgeschrieben und zur Besetzung freigegeben.

Sachverhalt:
Der Fachbereich 51 hat den gesetzlichen Auftrag, die Inobhutnahme unbegleiteter
minderjahriger Fluchtlinge (umF) sicherzustellen.

Aufgrund der Zunahme der umF wurden bereits zusatzliche Platze im Kinder- und Jugend-
schutzhaus Olper und der HebbelstraRRe eingerichtet. Ferner wurden weitere stadtische
Liegenschaften in der Neuen Knochenhauer Stral3e und der Naumburgstrafie auf ihre
Geeignetheit geprift, um noch in 2015 bzw. bis Sommer 2016 insgesamt jeweils 25 neue
Platze bereitzustellen. Fur die Unterbringung der umF in stadtischen Einrichtungen wurden
bereits insgesamt 12,64 Stellen aus der Stellenreserve 2015 freigegeben. Die Stellenreserve
2015 ist ausgeschopft.

Nunmehr hat sich die aktuelle Situation verscharft, weil unvorhergesehen rd. 60 umF seit
dem 06. September 2015 zusatzlich in Braunschweig betreut werden miissen. Die
Unterbringung ist im Kinder- und Jugendzentrum Mihle und im Kinder- und Jugendschutz-
haus Olper erfolgt. Die Betreuung kann mit dem vorhandenen Personal jedoch nicht
sichergestellt werden, deshalb ist die kurzfristige Einstellung von Fachkraften notwendig.
Weiterhin entsteht zusatzlicher Personalbedarf fir die Bereiche Allgemeiner Sozialdienst
(ASD), Amtsvormundschaften (AV) und wirtschaftliche Erziehungshilfe.

Personalbedarf

Der Personalbedarf richtet sich nach den Vorgaben des Landes zur Erteilung der erforder-
lichen Betriebsgenehmigung und berlcksichtigt u. a. die Notwendigkeit der Anwesenheit von
Fachkraften im Tag- und Nachtdienst (3-Schicht-Betrieb) einschl. der Anleitung und
Begleitung der Jugendlichen zu medizinischen und behérdlichen Terminen.

Derzeit besteht ein Personalbedarf im Umfang von 28 Stellen flir die Betreuung von umF.
Die Kosten fiir das Betreuungspersonal werden vom Land erstattet.
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Bei den Amtsvormundschaften wird die gem. § 55 (2) SGB VIl festgelegte Betreuungsrate
von hdchstens 50 Fallen je Vollzeitstelle bereits Uberschritten, sodass aufgrund des Zulaufs
der 0. g. 60 umF ein Bedarf von 2 Planstellen besteht. Daneben besteht ein weiterer Bedarf
in den Bereichen ASD und wirtschaftliche Erziehungshilfe von insgesamt 2 Planstellen.
Anzumerken ist, dass fiir diese 4 Stellen keine Kostenerstattung durch das Land erfolgt.

Stellenbesetzungen im Vorgriff auf den Stellenplan 2016

Durch die bereits eingetretene Situation ist eine sofortige Ausschreibung und Besetzung der
32 Planstellen erforderlich, da das Jugendamt verpflichtet ist, im Rahmen des staatlichen
Wachteramtes den Schutz des Kindeswohls sicherzustellen und die umF am tatsachlichen
Aufenthaltsort in Obhut zu nehmen. Dies ist mit dem vorhandenen Personal nicht leistbar.

Da Stellen im Stellenplan 2015 einschl. der Stellenreserve nicht mehr zur Verfliigung stehen,
ist fur die Einstellungen ein Vorgriff auf den Stellenplan 2016 erforderlich. Der Stellenplan ist
Bestandteil der Haushaltssatzung.

Nach § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG beschliel3t der Rat Gber die Haushaltssatzung
(Budgetrecht). Da im vorliegenden Fall Gber den vom Rat beschlossenen Stellenplan 2015
hinaus Personal eingestellt werden muss und sich eine Bindungswirkung fiir den Stellenplan
2016 ergibt, ist ein Ratsbeschluss erforderlich.

Aufgrund der unerwartet aufgetretenen Inobhutnahme von zusétzlich rd. 60 umF und der
daraus bedingten Uberlastung des vorhandenen Personals ist ein sofortiges Handeln
unabdingbar. Daher ist eine Eilentscheidung des Verwaltungsausschusses gem. § 89
NKomVG vorgesehen.

Auswirkungen auf den Stellenplan 2016

Die rd. 32 zusatzlichen Stellen sind in den Stellenplanentwurf 2016 aufzunehmen.

Die genannten Stellen sind in der Personalkostenkalkulation noch nicht berticksichtigt. 2016
betragen die voraussichtlichen zusatzlichen Personalkosten rd. 1,4 Mio. €. Diese sind im
Personalkostenbudget zusatzlich bereitzustellen. Fir die Kosten der reinen Betreuung (rd.
1,2 Mio. €) erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land.

Weiteres Vorgehen

Da die Entwicklung der Flichtlingsproblematik nicht vorhersehbar und damit die
Auswirkungen fur Braunschweig nicht kalkulierbar sind kann nicht ausgeschlossen werden,
dass weitere umF aufgenommen und betreut werden missen. Dies wirde zu weiterem
Personalmehrbedarf fuhren.

Um in diesem Fall die Handlungsfahigkeit der Verwaltung, insbesondere des Jugendamtes,
sicherzustellen ist beabsichtigt, dem Rat in seiner Sitzung am 6. Oktober 2015 eine
Beschlussvorlage vorzulegen, nach der die Verwaltung ermachtigt wird, im Vorgriff auf den
Stellenplan 2016 weitere Stellen auszuschreiben und zu besetzen, wenn ein unabweisbarer
Stellenbedarf im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Auftrag der Unterbringung und
Betreuung von umF entsteht.

Ruppert

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 15-00625
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Padagogisches Personal in den stadtischen Kindertagesstatten

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 09.09.2015
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 @)
Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o}
Beschluss:

1. Der Anteil des unbefristet beschaftigten padagogischen Personals (Erzieherinnen und
Erzieher, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger sowie Sozialassistentinnen und
Sozialassistenten) in den stadtischen Kindertagesstatten wird erhéht. Es werden daher
aktuell insgesamt bis zu 38,5 Dienstposten (Vollzeitdquivalent) der nur befristet zur
Verfligung stehenden Arbeitsplatze nach Maligabe dieser Vorlage unbefristet besetzt.

2. Im Bereich des Allgemeinen Sozialdienstes der Abteilung 51.1 Allgemeine
Erziehungshilfe werden aktuell bis zu sechs der nur befristet zur Verfligung stehenden
Bezirkssozialarbeiterdienstposten nach Maligabe dieser Vorlage unbefristet besetzt
(Vollzeitaquivalent).

3. Die Verwaltung tberprift zum 1. August eines jeden Jahres die festgelegte Quote und
nimmt, soweit erforderlich, Anpassungen vor.

Sachverhalt:
In der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 9. Juli 2015 sagte die
Verwaltung zu, Vorschlage auszuarbeiten, wie der Anteil des in den stadtischen
Kindertagesstatten unbefristet beschaftigten Personals erhoht werden konne.

Die Stadt Braunschweig sieht sich im Bereich des padagogischen Betreuungspersonals
in den stadtischen Kindertagesstatten einem immer starker werdenden Wettbewerb mit
anderen Arbeitgebern ausgesetzt. Der seit August 2013 geltende Rechtsanspruch auf
einen Kita-Platz sowie die Einfiihrung einer Drittkraft in Krippengruppen in Niedersachsen
seit Beginn dieses Jahres verscharft den sich bereits abzeichnenden Fachkraftemangel
nochmals. Um dennoch auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren zu kénnen, bedarf es
wirksamer Instrumentarien, die zum Erhalt qualifizierter und leistungsstarker Fachkrafte
beitragen. GréRtmaglicher Anreiz kdnnte hierbei die Ubernahme des padagogischen
Personals in ein unbefristetes Arbeitsverhaltnis sein.

Im Zeitraum von 2009 bis 2015 waren durchschnittlich 55 Dienstkrafte in befristeten
Beschaftigungsverhaltnissen tatig (siehe Anlage). Diese Anzahl ist Uber die Jahre nahezu
konstant geblieben. Begrindet waren die nur befristeten Ausfalle der Stammkrafte u. a.
durch Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub zur Kinderbetreuung, anderweitige Einsatze
im Rahmen von Teilzeit sowie langfristige Erkrankungen.
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Da in fast allen Fallen mit einer Rickkehr der Stammkrafte zu rechnen ist, kann die
unbefristete Ubernahme samtlich befristet Beschéftigter nicht empfohlen werden. Das
Risiko einer Uberschreitung des Stellenplans ware dann nicht mehr kalkulierbar, eine
Kostensteigerung flr den stadtischen Haushalt ware die Konsequenz.

Es zeigt sich aber, dass eine gleichbleibende Anzahl der Dienstkrafte durch Grinde des
Mutterschutzes, der Elternzeit sowie der Beurlaubung zum Zwecke der Kinderbetreuung
(planbare Ausfalle) konstant Gber die Jahre hinweg der Stadt Braunschweig nicht zur
Verfugung steht. Nach dieser beruflichen Auszeit kehren die Mitarbeiter regelmafiig
zunachst flr einen langeren Zeitraum nur in Teilzeit ins Berufsleben zurlck.

Die Verwaltung hat sich daher die Entwicklung sowie die Grinde flur die befristeten
Beschaftigungen der vergangenen Jahre detailliert betrachtet, um eine verbindliche Quote
zu ermitteln, die es einerseits ermdglicht, den Anteil des unbefristet beschaftigten
padagogischen Personals in den stadtischen Kindertagesstatten zu erhéhen, anderseits
das Risiko einer Uberschreitung des Stellenplans nach Auffassung der Verwaltung
ausschlieft.

Aus Sicht der Verwaltung erscheint es hierbei vertretbar, eine belastbare Quote von 80 %
des im Betrachtungszeitraum (2009 — 2015) niedrigsten Wertes der Befristungen als
Grundlage zu installieren, in deren Hohe die nur befristet zur Verfiigung stehenden
Arbeitsplatze einer jeden Berufs- und Entgeltgruppe unbefristet besetzt werden kénnen.

Diese Vorgehensweise hat zur Folge, dass aktuell (Kita Jahr 2015/2016) bis zu

10,5 Kinderpflegerinnen oder -pfleger der Entgeltgruppe S 3 TV6D
5 Kinderpflegerinnen oder -pfleger der Entgeltgruppe S 4 TV6D
14 Erzieherinnen oder Erzieher der Entgeltgruppe S 6 TV6D
9 Erzieherinnen oder Erzieher der Entgeltgruppe S 8 TV6D

Uber den Stellenplan hinaus in unbefristete Arbeitsverhaltnisse (umgerechnet auf
Vollzeitvertrage) tbernommen werden kénnen.

Die Verwaltung wird die Entwicklung der Zahlen zu Beginn eines jeden Kita-Jahres
Uberprifen und, soweit erforderlich, entsprechende Anpassungen vornehmen, um das
prozentuale Ergebnis (80 %) ggf. wiederherzustellen.

Der Anteil des befristet beschéaftigten padagogischen Personals in den stadtischen
Kindertagesstatten wirde sich auf Basis der 0. g. Zahlen von aktuell 17,2 % auf ca. 4,5 %
absenken. Im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt von ca. 21,4 % in den Berufen
der Sozial- und Erziehungsdienste tragt die Stadt Braunschweig durch diese Mallnhahmen
zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und einer Erhéhung der Arbeitsmotivation
innerhalb der o. g. Berufsgruppen bei, was folglich auch zu einer Steigerung der
Attraktivitat der Stadt Braunschweig als Arbeitgeberin insgesamt beitragen wird.

Eine Anpassung bzw. Ausweitung des Stellenplanes ware nicht erforderlich, da die
Mitarbeiter, die sich in Elternzeit oder Beurlaubung befinden, wie bislang bereits
praktiziert, auf Leerstellen des Stellenplanes geflhrt werden, so dass eine
Doppelbelegung von Stellen grundsatzlich ausgeschlossen ist.
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Die Verwaltung hat auch Gberprift, ob obige Verfahrensweise auf andere Berufsgruppen
innerhalb der Stadtverwaltung anwendbar ware, um somit auch hier entsprechendes
Fachpersonal an die Stadt Braunschweig zu binden.

Innerhalb des Fachbereichs 51 ergibt sich im Bereich des Allgemeinen Sozialdienstes bei
den Bezirkssozialarbeitern eine vergleichbare Situation. Im Zeitraum von 2012 — 2015
waren dort durchschnittlich 10 Dienstkrafte (Vollzeitaquivalent) in befristeten
Beschaftigungsverhaltnissen tatig. Die Verwaltung halt es auch hier fur vertretbar, den
Anteil des unbefristet beschaftigten Personals zu erhdhen. Es sollen daher bis zu 80 %
des im Betrachtungszeitraum (2012 — 2015) niedrigsten Wertes der Befristungen als
Grundlage angesetzt werden.

Dies hat zur Folge, dass aktuell bis zu sechs Bezirkssozialarbeiter der Entgeltgruppe S 14
TVO6D Uber den Stellenplan hinaus in unbefristete Arbeitsverhaltnisse ibernommen
werden kdénnen. Hinsichtlich der organisatorischen Auswirkungen wird auf die obige
Vorgehensweise bei den stadtischen Kindertagesstatten verwiesen.

In den Ubrigen Abteilungen der Stadtverwaltung ist eine vergleichbare Situation nicht
gegeben, so dass dort keine Ausweitung empfohlen werden kann.

Ruppert

Anlage/n:

Anlage |

Ubersicht Uber die Anzahl des befristet beschaftigten Personals in den stadtischen
Kindertagesstatten

Anlage Il

Ubersicht Giber die Anzahl des befristet beschaftigten Personals der Bezirkssozialarbeiter,
Entgeltgruppe S 14 TV6D (Allgemeiner Sozialdienst, Abt. 51.1 Allgemeine Erziehungshilfe
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Ubersicht tiber die Anzahl des befristet beschéaftigten Personals in den stadtischen Kindertagesstétten

. davon Kinderpfleger bzw. .
befr_!st.et Sozialassistenten GlEwa EzlElier
Jahr? beschaftigtes
Personal
EGr.S 3 EGr. S 42 EGr. S 6 EGr. S 82
2009 57,67 24,26 0,00 3341 0,00
2010 56,98 24,34 0,00 32,64 0,00
2011 49,51 24,52 0,00 25,00 0,00
2012 48,33 13,18 6,46 17,15 11,54
2013 57,61 15,28 8,46 19,83 14,04
2014 56,22 14,71 7,46 18,01 16,04
2015 57,23 13,77 10,77 18,01 14,68
[ 54,79 18,58 8,29 23,43 14,07
Hinweise
e aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mannlicher und weiblicher Sprachformen
verzichtet
e die Ausweisung erfolgt vollzeitaquivalent
1 Die Erhebung erfolgt ab dem Jahre 2009. Grund hierfirr ist die Einfiihrung des Tarifvertrages im Sozial- und Erziehungsdienst
zum 1. Oktober 2009.
2 Mit Wirkung vom 1. Januar 2012 wurden die Dienstposten der Kinderpfleger und Erzieher in den stadtischen Kindertagesstéatten
in Stadtbezirken mit besonderem Forderbedarf aufgrund der besonders schwierigen fachlichen Tatigkeiten nach
EGr. S 4 bzw. S 8 TVOD ausgewiesen. Die Auflistung erfolgt daher erst ab dem Jahre 2012.
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Anlage 1l

Ubersicht tiber die Anzahl des befristet beschéftigten Personals der Bezirkssozialarbeiter, Entgeltgruppe S 14 TV6D (Allgemeiner Sozialdienst, Abt.
51.1 Allgemeine Erziehungshilfe)

Jahr Gesamtpersonal befristet beschéftigtes Personal zum
P Stichtag 1. 10. d. J.
2012 37 7,5
2013 37 11,5
2014 39 9,25
2015 43 10,37
[7] 39 9,65
Hinweise:
e die Ausweisung erfolgt vollzeitaquivalent
e flir das Jahr 2015 wurde der aktuelle Wert angegeben
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Stadt Braunschweig 15-00619
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Personal-/Stellenbedarf im Zusammenhang mit der Flichtlings-
situation

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 16.09.2015
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

,Die Verwaltung wird ermachtigt, im Vorgriff auf den Stellenplan 2016 Stellen auszu-
schreiben und zu besetzen, wenn ein unabweisbarer Stellenbedarf im Zusammenhang mit
der Untersuchung, Unterbringung und Betreuung von Flichtlingen entsteht.*

Sachverhalt:

Von der Flichtlingsproblematik ist die Stadt Braunschweig derzeit insbesondere in zwei
Teilbereichen betroffen, die direkte Auswirkungen auf den Personalbedarf nach sich ziehen
kénnen:

1. Inobhutnahme von unbegleiteten minderjahrigen Flichtlingen (umF)

Das Jugendamt ist im Rahmen des staatlichen Wachteramtes verpflichtet, den Schutz
des Kindeswohls sicherzustellen und die umF am tatsachlichen Aufenthaltsort in Obhut
zu nehmen.

Aufgrund der unvorhersehbaren Zunahme der unbegleiteten minderjahrigen Fluchtlinge
(umF) hat die Verwaltung dem Verwaltungsausschuss am 15. September 2015 eine Eil-
vorlage (s. DS 15-00656) vorgelegt, in der die Ausschreibung und Besetzung von 32
Planstellen im Vorgriff auf den Stellenplan 2016 vorgeschlagen wird.

2. Durchfihrung von Asylbewerberuntersuchungen

Die Gesundheitsuntersuchung von Fluchtlingen, die in der Landesaufnahmebehdrde
Braunschweig untergebracht sind, wird vom Gesundheitsamt Braunschweig durch-
geflhrt. Aufgrund der steigenden Zahlen wurden bereits 2015 1,5 Stellen neu ein-
gerichtet. Auch in 2016 wurden bereits 1,5 Stellen aus der Stellenreserve flr diesen
Bereich freigegeben.
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Da die Entwicklung der Fluchtlingsproblematik insgesamt nicht vorhersehbar und damit die
Auswirkungen fur Braunschweig nicht kalkulierbar sind kann nicht ausgeschlossen werden,
dass weitere umF aufgenommen und betreut werden missen bzw. die Zahlen der Ge-
sundheitsuntersuchungen weiterhin steigen. Dies wirde zu weiterem Personalmehrbedarf
fuhren. Da die Stellenreserve 2015 erschopft ist benétigt die Verwaltung bis zum Inkrafttreten
des Haushaltsplanes 2016 eine Ermachtigung, das erforderliche Personal im Vorgriff auf den
Stellenplan 2016 kurzfristig ausschreiben und einstellen zu kdnnen. Die daflir erforderlichen
Planstellen werden anschlieRend in den Stellenplan 2016 aufgenommen. Die Betreuungs-
kosten fur die umF und die Kosten fur die Gesundheitsuntersuchung sind durch Kosten-
erstattungen gedeckt.

Uber die tatsachliche Inanspruchnahme dieser Erméachtigung wird der Rat unterrichtet.

Ruppert

Anlage/n:
keine
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Absender:
Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt A 15..'002.29
ntrag (6ffentlich)

Betreff:
Neueinstellungen unbefristet

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 19.06.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 02.07.2015 o]
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 09.07.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 14.07.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 21.07.2015 o]

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt mége beschlieBen:

Die Stadt Braunschweig stellt Kita-Erzieherinnen und Erzieher sowie Sozialassistenten und
Sozialassistenten unbefristet ein.

Befristete Vertrage werden nur noch in begriindeten Ausnahmeféllen abgeschlossen und
sollen zuvor dem JHA zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Sachverhalt:

Immer wieder wird von offizieller Seite, sei es Verwaltung, sei es Politik, darauf hingewiesen, dass
Braunschweig grof3e Anstrengungen unternimmt, um Familien mit ihren Kindern ein gutes Umfeld zu
schaffen. Der Ausbau der Kindertagesstatten ist ein wichtiger Baustein.

Angesichts der Tatsache, dass erfreulicherweise immer mehr Kinder in diesen Einrichtungen sind,
bedarf es auch immer mehr des entsprechenden Personals. Das steht eindeutig im Widerspruch zur
Praxis der befristeten Vertrage. Wer ernst nimmt, dass die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher eine
wichtige ist, der muss durch entsprechende Rahmenbedingungen auch dafiir sorgen, dass
qualifizierte Menschen diesen Beruf ergreifen wollen und darf nicht junge Menschen auf Jahre in
unsichere Arbeitsverhaltnisse schicken.

Wenn die Stadt Braunschweig eine attraktive Arbeitgeberin sein will, muss sich an der Praxis der
befristeten Vertrage etwas andern. Statt einzelner befristeter Vertrage ware eine Poolldsung denkbar
mit unbefristet angestellten Erzieherinnen und Erzieher bzw. Sozialassistenten.

Anlagen:
keine
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Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A 15..'004.26
ntrag (6ffentlich)

Rat der Stadt
Heere, Gerald

Betreff:

Anderungsantrag zu Antrag DS Nr. 15-00229 "Neueinstellungen
unbefristet"

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 07.07.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 09.07.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 14.07.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 21.07.2015 o]

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, den Anteil der unbefristeten Stellen in den stadtischen
Kindertagesstatten (also bei Erzieherinnen und Erziehern sowie bei Kinderpflegerinnen und
Kinderpflegern bzw. Sozialassistentinnen und Sozialassistenten) zu erhdhen. Zu diesem
Zweck ermittelt die Verwaltung aufgrund der Zahlen der letzten funf Jahre den Mindestbedarf
an Stellen, der im Vertretungsfall (also z.B. bei Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub zur
Kinderbetreuung oder im Krankheitsfall der Beschaftigten) bendétigt wurde. In dieser
Groflenordnung sollen in Zukunft ausschlieBlich unbefristete Stellen eingerichtet werden.

Sachverhalt:
Begrindung:

Nach Aussage der Verwaltung gibt es flr Erzieherinnen/Erzieher,
Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger und Sozialassistentinnen/Sozialassistenten im Moment 65
befristete Stellen, die im Wesentlichen fir Vertretungen von unbefristeten Stellen benétigt
werden. Fir solche Vertretungen werden im Moment lediglich 6 unbefristete Stellen genutzt.

Das Ziel dieses Antrags ist es, den Anteil der unbefristeten Stellen gerade fiir diese
Vertretungsstellen zu erhéhen. Ein aus unserer Sicht zielfiUhrender Ansatz ist es, zunachst
zu ermitteln, wie viele unbefristete Stellen in den letzten Jahren zuverlassig durch
Vertretungen kompensiert werden mussten. Eine Umwandlung von befristeten in unbefristete
Stellen in der GrofRenordnung dieser Stellen ist aus unserer Sicht ohne Risiko fiir den
Stellenplan und ohne eine Kostensteigerung fiir den stadtischen Haushalt problemlos
mdglich.

Anlagen: keine
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Stadt Braunschweig 15-00548
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Gesetz fiur die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Mannern
an Fuhrungspositionen in der Privatwirtschaft und im offentlichen
Dienst - Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH und
Braunschweiger Verkehrs-GmbH: Zielgroen fur Aufsichtsrat und
Geschaftsfuhrung

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VI 16.09.2015
0200 Referat Haushalt, Controlling und Beteiligungen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 29.09.2015 N
Beschluss:

Ll ZielgroRen fir die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig
Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, folgende Beschliisse zu fassen:

1. FUr den Aufsichtsrat wird ein Frauenanteil von 30 % als ZielgréRe festgelegt.
2. Fur die Geschéftsfihrung wird ein Frauenanteil von 50 % als Zielgrofie festgelegt.
Diese Zielgrofen sind bis zum 30. Juni 2017 zu erreichen.

Il. ZielgroRen fiur die Braunschweiger Verkehrs-GmbH

Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig
Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die Geschaftsfuhrung zu veranlassen,
in der Gesellschafterversammlung der Braunschweiger Verkehrs-GmbH folgende
Beschlusse zu fassen:

1. Fr den Aufsichtsrat wird ein Frauenanteil von 30 % als ZielgréRe festgelegt.
2. Fur die Geschaftsfihrung wird eine ZielgroRe von 0 % festgelegt.

Diese ZielgroRen sind bis zum 30. Juni 2017 zu erreichen.”

Sachverhalt:

Das ,Gesetz fir die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Mannern an
Flhrungspositionen in der Privatwirtschaft und im offentlichen Dienst®, in Kraft getreten im
April 2015, schreibt zwingende Quoten von 30 % in Aufsichtsraten und Geschaftsfihrungen
nur vor fur Gesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist sowie fiir Kapitalgesellschaften,
die bérsennotiert und gleichzeitig mitbestimmt sind. Die stadtischen Gesellschaften sind
hiervon nicht betroffen.
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Darlber hinaus enthélt dieses Gesetz jedoch Bestimmungen (Anderungen der §§ 36, 52
GmbHG), die die im Beschlussvorschlag genannten stadtischen Gesellschaften betreffen:

GmbHs, fir die (mindestens) das Drittelbeteiligungsgesetz anzuwenden ist (> 500
Mitarbeiter) sind verpflichtet, sowohl fir die Geschaftsfihrung und den Aufsichtsrat als auch
fur zwei Fihrungsebenen unterhalb der Geschaftsfliihrung ZielgroRen fiir den Frauenanteil
festzulegen. Fir Aufsichtsrat und Geschéaftsfiihrung legt die Gesellschafterversammlung die
Zielgrofie fest (siehe jeweilige Ziffer 1 und 2 des Beschlussvorschlages). Fur die zwei
Flhrungsebenen unterhalb der Geschaftsflihrung wird die Zielgrofle von der
Geschaftsfihrung in eigener Zustandigkeit festgelegt, die Geschaftsfliihrungen werden die
Gesellschafter und die Aufsichtsrate Uber ihre Festlegungen informieren.

Liegt der tatsachlich erreichte Frauenanteil bei Festlegung der Zielgréien unter 30 Prozent,
so durfen die ZielgréRen den jeweils tatsachlich erreichten Anteil nicht mehr unterschreiten.

Die erste Festlegung der Zielgréfen ist bis zum 30. September 2015 vorzunehmen.
Gleichzeitig sind Fristen zur Erreichung der Zielgrofien festzulegen. Die erste Frist darf nicht
langer als bis zum 30. Juni 2017 dauern.

Die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) hat eine aus zwei Personen
bestehende Geschéaftsfiuhrung (ein Mann und eine Frau). Im 9-képfigen Aufsichtsrat sind
derzeit 2 Frauen (22,22 %). Daher werden fur die SBBG die im Beschlussvorschlag
genannten ZielgroRen als zielfihrend erachtet, die fur die Geschaftsfihrung die
gegenwartigen Quote erhalt und flr den Aufsichtsrat den der gesetzlichen Konzeption
zugrundeliegenden Frauenanteil von 30 % Ubernimmt, auch da er die 22,22 % nicht mehr
unterschreiten darf.

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH hat eine Geschaftsfuhrung, die zur Zeit aus einer
Person besteht. Die Bestellung des derzeitigen Geschaftsfiihrers dauert tber den 30. Juni
2017 und damit Uber die einzuhaltende Frist fiir die Erreichung der Zielgrée hinaus an.
Daher kommt als ZielgroRRe nur eine Festlegung von 0 % in Betracht.

Im 12-kopfigen Aufsichtsrat sind alle Mitglieder derzeit Manner. Auch hier wird vor dem
Hintergrund des gesetzlichen Zieles der Férderung von Frauen eine ZielgrofRe 30 %
vorgeschlagen.

Erganzend teile ich mit, dass das o. g. Gesetz entsprechende Regelungen fir
Aktiengesellschaften (Anderungen der §§ 76, 111 AktG) enthalt. Auch fir
Aktiengesellschaften, fur die (mindestens) das Drittelbeteiligungsgesetz anzuwenden ist,
gelten die Regelungen mit dem Unterschied, dass dort der Aufsichtsrat die Zielgréen flr
Vorstand und Aufsichtsrat festlegt. Ein Anweisungsbeschluss ist also nicht mdglich. Hiervon
betroffen ist die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG als geschaftsfuhrende
Komplementarin der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (,BS|Energy*).

AbschlieRend ist zu erganzen, dass die festgelegte Zielgrolie fur die Gesellschaft keine
rechtliche Bindungswirkung hat, d. h. es gibt keine Sanktionierung bei Nichteinhaltung. Die
Fraktionen im Rat sind also bei der (Neu-)Besetzung insbesondere der Aufsichtsrate nach
der Kommunalwahl im September 2016 in der Auswahl ihrer Vorschlagsrechte nach wie vor
frei.

Geiger

Anlage/n:
Keine
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Stadt Braunschweig 15-00620
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
Offentlich

Betreff:
Verlingerung der Ubertragung des Namensrechtes fiir das

"Eintracht-Stadion"

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VI 15.09.2015
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 29.09.2015 N
Beschluss:

.1 Die Stadt Braunschweig verlangert die Ubertragung des Namensrechtes und das

damit verbundene Benennungsrecht fir das stadtische Stadion an der Hamburger
StralRe fur den Zeitraum vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2018 auf die Stadthalle
Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH.

2. Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammiung
a) der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH werden angewiesen

b) der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die
Geschaftsfiihrung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH zu
veranlassen,

in der Gesellschafterversammlung der Stadthalle Braunschweig Betriebgesellschaft
mbH folgende Beschliisse zu fassen:

- Die Verlangerung der Ubertragung des Namensrechtes von der Stadt Braunschweig
auf die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH wird angenommen.

- Auf Grundlage des Verhandlungsergebnisses wird mit der Volkswagen Financial
Services AG durch die Geschéaftsfuhrung der Stadthalle Braunschweig
Betriebsgesellschaft mbH der Sponsorenvertrag zur Vermarktung des
Namensrechtes flr das stadtische Stadion an der Hamburger Strale verlangert.

- Parallel hierzu wird durch die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH mit
der Eintracht Braunschweig GmbH und Co. KG aA der Nutzungsvertrag Uber die
Teilnutzung der Rechte am Namen ,Eintracht® verlangert. Die Stadthalle
Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH zahlt hierfur fir die Dauer des
Sponsorenvertrages an die Eintracht Braunschweig GmbH und Co. KG aA einen
Betrag in Hohe der vereinnahmten Gegenleistung aus dem Vertrag mit der
Volkswagen Financial Services AG.”
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Sachverhalt:

Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 21. Juni 2011 (Drucksache 14493/11)
wurde das Namensrecht und das damit verbundene Benennungsrecht fiir das stadtische
Stadion an der Hamburger Strale flr den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2013 auf
die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH Ubertragen. Gleichzeitig wurde
aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsausschusses von der Stadthalle Braunschweig
Betriebsgesellschaft mbH ein Sponsorenvertrag zur Vermarktung des Namensrechtes
abgeschlossen. Fir die Teilnutzung der Rechte am Namen ,Eintracht® erhielt die Eintracht
Braunschweig GmbH und Co. KG aA die Gegenleistung aus dem Sponsorenvertrag mit der
Sponsorengemeinschaft.

Mit Umlaufbeschluss des Verwaltungsausschusses wurde 2013 (Drucksache 16243/13) die
Ubertragung des Namensrechtes bis zum 30. Juni 2015 verlangert. Alleiniger
Vertragspartner flr den Sponsorenvertrag ist seitdem die Volkswagen Financial Services
AG, die jahrlich einen Betrag von 300.000 € zuzuglich Mehrwertsteuer zahlt. Der Name des
Stadions lautet seitdem weiterhin ,Eintracht-Stadion”.

Nach Abstimmung zwischen der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH, der
Volkswagen Financial Services AG und der Eintracht Braunschweig GmbH und Co. KG aA
soll der neue Vertrag zunachst nur fir ein Jahr vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016
abgeschlossen werden, um diesen mit der Laufzeit der sonstigen Sponsoringvertrage
zwischen der Volkswagen Financial Services AG und der Eintracht Braunschweig GmbH &
Co. KG aA zeitlich zu synchronisieren. 2016 ist dann wieder eine Verlangerung um zwei
Jahre bis zum 30. Juni 2018 vorgesehen.

Die Einnahmen aus dem Sponsorenvertrag sollen wie bisher fiir die Teilnutzung des
Namens ,Eintracht® durch die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH an die

Eintracht Braunschweig GmbH und Co. KG aA weitergeleitet werden, da ohne den
sportlichen Erfolg von Eintracht diese Einnahmen gar nicht zu erzielen waren.

Geiger

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 15-00587
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen uber 100 € bis
2.000 €

Organisationseinheit: Datum:

07.09.2015
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgriin und Sportdezernat

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 29.09.2015 N
Beschluss:

.0er Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgefiihrten Zuwendungen wird
zugestimmt.”

Sachverhalt:

Gemal § 111 Abs. 7 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG; ehemals § 83 Abs. 4
Nieders. Gemeindeordnung) in Verbindung mit § 25 a Gemeindehaushalts- und —kassen-
verordnung entscheidet seit dem 20. Mai 2009 der Rat Uber die Annahme oder Vermittlung
von Zuwendungen Uber 100 €. Mit Beschluss vom 16. Februar 2010 hat der Rat fur
Zuwendungen von Uber 100 € bis hochstens 2.000 € von der in der Verordnung geregelten
Delegationsméglichkeit an den Verwaltungsausschuss Gebrauch gemacht. Bezliglich der
Zuwendungen Uber 2.000 € wird auf die ebenfalls in der heutigen Sitzung vorgelegte
Ratsvorlage verwiesen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der
Wertgrenzen eine Sonderregelung zu sogenannten Kettenzuwendungen zu beachten ist.
Nach den Regelungen der o. g. Verordnung werden als Kettenzuwendungen mehrere
Einzelzuwendungen eines Gebers innerhalb eines Haushaltsjahres bezeichnet, deren Werte
erst in der Summierung die fur die Zustandigkeiten maRgeblichen Wertgrenzen
Uberschreiten. Ein entsprechender Hinweis ist der Spalte Zuwendungszweck/Erlauterungen
zu entnehmen.

Die Zuwendungen werden erst nach der entsprechenden Entscheidung angenommen bzw.
vermittelt. Ausnahmen bilden Zuwendungen, fiir die eine nachtragliche Zustimmung
erforderlich ist, weil sie zweckgebunden vor der Gremienentscheidung verwendet werden
sollen oder von dem zustandigen Fachbereich versehentlich nicht fristgerecht gemeldet
wurden.

Nahere Informationen zu den einzelnen Zuwendungen sind den Anlagen zu entnehmen.
Geiger

Anlage/n:
Zuwendungen VA September 2015
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Anlage 1
(VA)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweiqg (2015)

Fachbereich 37

Ifd. Zuwendung
Zuwendungsgeber 2
- 8s8 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Backerei Henniges 120,00 €  Ortsfeuerwehr Thune
2 Herbert Maring GmbH 500,00 € Ortsfeuerwehr Waggum
3 Wolfgang Jackel 310,00 € Ortsfeuerwehr Riddagshausen
4  Nagler Metallbau e.K. 300,00 € Ortsfeuerwehr Thune
5 Andreas Pangratz 600,00 € Ortsfeuerwehr Lehndorf
6 Dr. Ernst-Wilhelm Ritters 300,00 € Ortsfeuerwehr Dibbesdorf
7 Gerd Schulz 179,69 € Ortsfeuerwehr Lehndorf
Fachbereich 40
Ifd.  zuwendungsgeber AU 2
- 8s8 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 ADD-Solutions GmbH 100,00 € Zuschuss zum Projekttag 2015 an der Technikakademie
Kettenzuwendung
2  baureif Beratungs- und 1.000,00 € Zuschuss zum Bracke-Relief in der IGS Wilhelm-Bracke-
Erschliefungs GmbH Gesamtschule
3 DS Data Systems GmbH 100,00 € Zuschuss zum Projekttag 2015 an der Technikakademie
Kettenzuwendung
4 DS Data Systems GmbH 150,00 € Unterstitzung der Zeitschrift "Starter 2015" an der
Technikakademie
5 Prof. Dr. Duddek 1.14523 € Headsets fir die Fachgruppe Musik am Wilhelm-Gymnasium
6 Forderverein des Gym. 375,45 € Plexiglashauben mit Boden fiir Tierpraparate fur das Gym.
Raabeschule Raabeschule
7 Forderverein des Gym. Sachspende Lehrmittel fur das Gym. Ricarda-Huch-Schule
Ricarda-Huch-Schule 485,46 €

Seite 1
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Ifd.  zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert uwendung g
8 Forderverein des Gym. Sachspende Unterstutzung des Helferteams und Sachpreise fir die
Ricarda-Huch-Schule 201.12 € Matheolympiade am Gym. Ricarda-Huch-Schule
9 Forderverein des Sachspende Laptop fur die AG Veranstaltungstechnik am Lessinggymnasium
Lessinggymnasiums 480.14 €
10 Fodrderverein des Sachspende Untis Software fir das Lessinggymnasium
Lessinggymnasiums 54502 €
11 IKEA Deutschland GmbH 100,00 € Mobiliar fiir die GS Hohestieg
& Co. KG Kettenzuwendung
12 Rotaract Club Sachspende Trinkwasserbrunnen fiir die GS Altmuhlstrafe
"Braunschweig- 1.600,00 €
Wolfsburg"
13 SPD Bezirk Braunschweig 500,00 € Zuschuss zum Bracke-Relief in der IGS Wilhelm-Bracke-
Gesamtschule
Fachbereich 41
i Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert g g
1 nordmedia - Film- und 750,00 € Filmprogrammpramie: Auszeichnung fur die
Mediengesellschaft Veranstaltungsreihe "DOKfilm 2014" im Roten Saal des
Niedersachsen/Bremen Schlosses
mbH
Referat 0413
fd.  Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erliuterungen
Nr. Art / Wert uwe g g
1 E. Fricke Sachspende Textilien, zweiteiliges schwarzes Hochzeitskleid um 1900 und
450.00 € Heliogravire-Grafik "Heiliger Georg zu Pferd" von Albrecht
' Direr, 1508, gerahmt um 1900
Fachbereich 51
ik Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert uwendung g
1 Horst und Lieselotte 400,00 € Leseforderung in der Kindertagesstatte Scholkestralie
Pape-Stiftung
2 Dieter Plinnecke 480,00 € Unterstlitzung der Arbeit in der Kita Prinzenpark

Seite 2
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Fachbereich 51

Ifd. 5 d b Zuwendung .
Nr uwendungsgeber Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
3 Dr. Horst Rabe Sachspende Kindertagesstétte Lindenbergsiedlung, Spende fir die
351.00 € Veranstaltung "Klangholzer" bei Bogenevents-Braunschweig
4  Michael und Diana Range 550,00 € Unterstiitzung der Kita SchélkestraRe

Fachbereich 67

lfd.  Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert
1 Forderverein Dowesee 2.000,00 € Erhalt der vorhandenen Putten im Hauptschulgarten am
e.V. Dowesee
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Fachbereich 20
0200.12

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2015)

Fachbereich 40

TOP 21.

Anlage 2
(VA)

el Zuwendungsgeber AT TECUTE Z d f3 Z d k/Erls
N Art / Wert uwendungsempfanger uwendungszweck/Erlduterungen
1 Dr. Henk Garritsen 200,00 € Schiiler/innen der IGS Zuschuss zur Abschlussfeier des
Franz. Feld 10. Jahrgangs
2  Kiwanis-Club 240,00 € Schiiler/innen der GS Selbstbehauptungskurs
Braunschweig e.V. Lindenbergsiedlung
3 Lions Hilfswerk Region 400,00 € Schiler/innen der RS Schulfriihstiick

Braunschweig e.V.

Fachbereich 51

Ifd.
Nr.

1

Zuwendungsgeber

Eintracht Braunschweig

Zuwendung
Art / Wert

Sachspende
660,00 €

SidonienstralRe

Zuwendungsempfanger

Betreute Miindel der
Amtsvormundschaft
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Zuwendungszweck/Erlduterungen

Eintrittskarten fur die Heimspiele
Eintracht Braunschweig im
Zeitraum vom 04.10.-20.12.2015
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Fachbereich 20

Anlage 3
0200.12

(VA)
Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweiq - nachtrdgliche Zustimmung (2015

Fachbereich 41

Ifd. Zuwendung
Zuwendungsgeber =
- 8s8 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Autovermietung Harms Sachspende Leihfahrzeug fur Transporte im Rahmen des Sommerfestes am
GmbH 192,00 € 12. Juli 2015
2 Heimbs Kaffee GmbH Sachspende Kaffee, Pappbecher und Leihkaffeemaschinen fir das
&Co. KG 150,00 € Sommerfest am 12. Juli 2015

Seite 1
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Fachbereich 20 Anlage 4
0200.12 (VA)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachtragliche Zustimmung (2015

Fachbereich 51

Ifd. d b Zuwendung . .
Nr Zuwendungsgeber Art / Wert Zuwendungsempfinger Zuwendungszweck/Erlduterungen
1 Eintracht Braunschweig Sachspende Betreute Miindel der Eintrittskarten fUr die Heimspiele
594.00 € Amtsvormundschaft Eintracht Braunschweig im

Zeitraum vom 26.07.-28.09.2015
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TOP 22.

Stadt Braunschweig 15-00588
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen uber 2.000 €

Organisationseinheit: Datum:

11.09.2015

DEZERNAT VIl - Finanzen, Stadtgrin und Sportdezernat

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

,Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgefiihrten Zuwendungen wird zuge-
stimmt.*

Sachverhalt:

Gemal § 111 Abs. 7 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG; ehemals § 83 Abs. 4
Nieders. Gemeindeordnung) in Verbindung mit § 25 a Gemeindehaushalts- und —kassen-
verordnung entscheidet seit dem 20. Mai 2009 der Rat Gber die Annahme oder Vermittlung
von Zuwendungen uber 100 €. Mit Beschluss vom 16. Februar 2010 hat der Rat fir Zuwen-
dungen von tber 100 € bis hdchstens 2.000 € von der in der Verordnung geregelten Delega-
tionsmoglichkeit an den Verwaltungsausschuss Gebrauch gemacht, so dass hiermit lediglich
ein Beschlussvorschlag bezliglich der Zuwendungen tber 2.000 € vorgelegt wird.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der Wertgren-
zen eine Sonderregelung zu sogenannten Kettenzuwendungen zu beachten ist. Nach den
Regelungen der o. g. Verordnung werden als Kettenzuwendungen mehrere Einzelzuwen-
dungen eines Gebers innerhalb eines Haushaltsjahres bezeichnet, deren Werte erst in der
Summierung die fur die Zustandigkeiten maflgeblichen Wertgrenzen (iberschreiten. Ein ent-
sprechender Hinweis ist der Spalte Zuwendungszweck/Erlauterungen zu entnehmen.

Die Zuwendungen werden erst nach der entsprechenden Entscheidung angenommen bzw.
vermittelt. Ausnahmen bilden die Zuwendungen, fir die eine nachtragliche Zustimmung er-
forderlich ist, weil sie zweckgebunden vor der Gremienentscheidung verwendet werden sol-
len oder von dem zustandigen Fachbereich versehentlich nicht fristgerecht gemeldet wurden.

Nahere Informationen zu den einzelnen Zuwendungen sind den Anlagen zu entnehmen.

Geiger

Anlage/n:
Zuwendungen Rat Oktober 2015
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Fachbereich 20
0200.12

TOP 22.

Anlage 1
(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweiqg (2015)

Fachbereich 40

fd.  Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert uwendungszw uterung
1 Birgerstiftung 800,00 € Bucher fir die GS Isoldestral3e
Braunschweig Kettenzuwendung
2 Feldmarkrealverband 1.500,00€  Lehrmittel fiir die GS Biltenweg
Hagen Kettenzuwendung
3  Forderverein der GS 1.580,00 € Lehrmittel fir die GS Bebelhof
Bebelhof Kettenzuwendung
4  Forderverein Mobiler Sachspende  Bildschirmlesegerat fir die Hans-Wiirtz-Schule
Dienst Sehen 2.698.92 €
5 Forderverein Mobiler Sachspende Schreibmaschine fiir Blinde flr die Hans-Wiirtz-Schule
Dienst Sehen 275.81 €
Kettenzuwendung
6 Freundeskreis der GS Sachspende Schulplaner fur die GS Edith Stein
Edith Stein 740.00 €
Kettenzuwendung
7  Freundeskreis der GS Sachspende Mobiliar fir die GS Edith Stein
Edith Stein 2.633.00 €
8 Freundeskreis der 5.000,00 € Zuschuss zum Spielhiigel an der Nibelungen-Realschule
Nibelungen-Realschule
9 MK:Connect Forderverein Sachspende LED-Scheinwerfer zur Technikausstattung der Aula des Gym.
Martino-Katharineum e.V. 1.485.00 € Martino-Katharineum
Kettenzuwendung
10 MK:Connect Férderverein Sachspende Tischtennisbélle- und schlager, Frisbee und Bastelmaterial fiir
Martino-Katharineum e.V. 360.37 € das Gym. Martino-Katharineum
Kettenzuwendung
11 MK:Connect Forderverein Sachspende UV-Handlampe fir den Physikunterricht am Gym. Martino-
Martino-Katharineum e.V. 320.00 € Katharineum
Kettenzuwendung
12 Volksbank Brawo Stiftung 500,00 € Musik-Workshop an der GS St. Josef

Kettenzuwendung
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Referat 0413

TOP 22.

lfd.  Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert
1 Braunschweigische Sachspende Sammlungsbereich Technik
Landessparkasse 50.00 € Bauherrenmodell Alter Bahnhof und Nord LB Zentrum
' 1970/1980
Kettenzuwendung
2 Kulturstiftung der Lander 36.000,00 € Restaurierung des Grotrian Fliigels
3 Stiftung Niedersachsen 7.000,00 € Restaurierung des Grotrian Fligels
4  Brigitte Voigt Sachspende Gemalde "In roten Kisten" von Peter Voigt, 1969
20.000,00 €
5 Brigitte Voigt Sachspende Gemalde "Narrenschiff" von Peter Voigt, 1982
26.000,00 €
6 Brigitte Voigt Sachspende Gemaélde "Ein Rest Blau" von Peter Voigt, 1990
22.000,00 €
7 Volkswagen AG 10.000,00 € Restaurierung des Grotrian Fligels
Fachbereich 51
Ifd.  zuwendungsgeber Zuwendung 3
. :43:4 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Birgerstiftung 400,00 € Projekt "Auf dem Weg zum Buch" in der Kindertagesstatte
Braunschweig Magnitorwall
Kettenzuwendung
2 Stiftung GrolRes 10.000,00 € Umgestaltung Auf3engeldnde Kinder- und Jugendzentrum
Waisenhaus Riningen
Braunschweig
3  Stiftung GroRes 2.500,00 € Kita Siegmundstraf3e zur Anschaffung von Spielfahrzeugen
Waisenhaus
Braunschweig
4  Stiftung Grol3es 5.000,00 € Kita Lamme zur Errichtung eines Baumhauses
Waisenhaus
Braunschweig
5 Stiftung GroRRes 2.500,00 € Kita Gliesmarode fur die Anschaffung einer Nestschaukel

Waisenhaus
Braunschweig
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Fachbereich 20
0200.12

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2015)

Fachbereich 40

Ifd.

Zuwendungsgeber
Nr.

1 Freundeskreis der GS
Edith Stein

2 Volksbank BrawWo Stiftung

Zuwendung
Art / Wert

470,00 €

270,00 €

Zuwendungsempfanger

Schiiler/innen der GS Edith
Stein

Schiler/innen der GS St.
Josef

TOP 22.

Anlage 2
(Rat)

Zuwendungszweck/Erlduterungen

Kosten fir den Bus zum Liederfest
im Dom zu Hildesheim

Kettenzuwendung

Zuschusse zu Ausfliigen

Kettenzuwendung

Referat 0500

Ifd.

Zuwendungsgeber
Nr.

1 Braunschweiger Fonds
far Kinder und
Jugendliche

Zuwendung
Art / Wert

5.817,08 €

Zuwendungsempfanger

Braunschweiger Kinder und
Jugendliche,
Kindertagesstatten und
Schulen

Zuwendungszweck/Erlduterungen

Defizitausgleich Mittagessen,
Einzelfallhilfe

2 Multimedia Werbe- und
Verlags GmbH
Braunschweig

6.128,62 €

Braunschweiger Fonds fir
Kinder und Jugendliche

Einzelfallhilfe; Unterstiitzung
unbegleiteter minderjahriger
Flichtlinge

Fachbereich 50

Ifd.

Zuwendungsgeber
Nr.

1 Angelika Engel

Zuwendung
Art / Wert

2.200,00 €

Zuwendungsempfanger

Psychisch erkrankte
Menschen in Notsituationen
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Zuwendungszweck/Erlduterungen

Finanzelle Unterstiitzung von
psychisch erkrankten Menschen

Preisgeld aus der Verleihung des

Luise-L6bbecke-Rings an Frau
Engel
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Fachbereich 20
0200.12

TOP 22.

Anlage 3
(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweiq - nachtrdgliche Zustimmung (2015

Fachbereich 37

Ifd. Zuwendung
Zuwendungsgeber 5
- 8s8 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Forderverein Feuerwehr 10.000,00 € IT-Ausstattung Feuerwehrhauser der Freiwilligen Feuerwehr
und Jugendfeuerwehr Braunschweig
Braunschweig e.V.
Fachbereich 66
Ifd.-  zZuwendungsgeber Zuwendung ,
NF. 88 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Firma ECE Sachspende Unterirdische Abfallbeseitigungsbehélter fir die FuRgéangerzone
Projektmanagement in den Bereichen Sack und Neue Stral3e
4.000,00 €
GmbH & Co KG

Seite 1
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TOP 23.

Stadt Braunschweig 15-00507
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
Offentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2015

hier: Zustimmung zu uber- und auBerplanmafRigen Aufwendungen
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen geman §§
117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VI 14.09.2015
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

,Den in der Vorlage aufgefiihrten tber- und auRerplanmafigen Aufwendungen und
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen gemaf §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG
wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.*

Sachverhalt:

Finanzhaushalt

1. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 26 Baumalinahmen
Projekt 4E.210097 Sanierung/ Erweiterung Nibelungenschule
Sachkonto 787110 Hochbaumalnahmen - Projekte

Bei dem o. g. Projekt werden Uberplanmafige Auszahlungen in Héhe von 500.000,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 1.746.000 €
Mittel des Ergebnishaushaltes 374.000 €
UberplanméBig beantragt 500.000 €
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel: 2.620.000 €

Fur die Sanierung der Nibelungenschule und deren Erweiterung fir die Oberstufe der IGS
Querum sind im Haushaltsplan 2015 kassenwirksame Mittel i. H. v. 2.120.000 €
veranschlagt. Dazu ist eine Verpflichtungsermachtigung (VE) zu Lasten 2016 i. H. v.
1.200.000 € eingeplant.

Die in diesem Jahr vorgesehenen Sanierungsmalinahmen an den Fassaden und Fenstern

sowie die Elektro-, Heizungs- und Sanitarinstallationen werden bis zum Jahresende wie
geplant durchgefuhrt.
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Die verfugbaren kassenwirksamen Mittel sind infolge des fortgeschrittenen Bauablaufs
bereits in voller Héhe durch Planungs- und Bauauftrage gebunden und werden bis zum
Jahresende vollstandig verausgabt sein. Die VE ist derzeit i. H. v. rund 650.000 € durch
Auftrage in Anspruch genommen; bis zum Jahresende 2015 werden daraus weitere Auftrage
inbesondere flr Tischler-, Stahlbau- und Rohbauarbeiten erteilt.

Die beauftragten und noch zu beauftragenden Bauleistungen werden teilweise in diesem
Haushaltjahr erbracht und auch zum Teil in Rechnung gestellt. Daher sind weitere
kassenwirksame Haushaltsmittel in Héhe von 500.000 €, die in der Finanzplanungsrate 2016
enthalten sind, im Wege eines Haushaltsvorgriffs Gberplanmafig bereitzustellen.

Folgende Deckungsmittel stehen zur Verfligung:

Projekt /

Art der Deckung Finanzposition

Bezeichnung Betrag

Sanierung/ Erweiterung
Nibelungenschule/ 500.000,00 €
Hochbaumalinahmen - Projekte

Minderauszahlung 4E.210097/
787110

2. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 26 BaumafRnahmen
Projekt 4E.210144 |GS Franzsches Feld/ Sanierung
Sachkonto 787110 Hochbaumalnahmen - Projekte

Bei dem o. g. Projekt werden UberplanmaRige Auszahlungen in H6he von 500.000,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 2.463.000 €
Mittel des Ergebnishaushaltes 615.800 €
tiberplanmafig beantragt 500.000 €
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel: 3.578.800 €

Fur die Sanierung der IGS Franzsches Feld sind im Haushaltsplan 2015 kassenwirksame
Mittel i. H. v. 3.078.800 € veranschlagt. Dazu ist eine Verpflichtungserméachtigung (VE) zu
Lasten 2016 i. H. v. 2.260.000 € eingeplant.

Die in diesem Jahr vorgesehenen Sanierungsmalfinahmen (Teilsanierung Heizungsanlage
und Trinkwassernetz, Teilsanierung WC's, Sanierungsbeginn in den NTW-Raumen,
Installation Trafostation) werden bis zum Jahresende wie geplant durchgefiht. Dazu werden
bestimmte Bauleistungen, die urspringlich erst 2016 oder spater vorgesehen waren, aus
statischen oder bauordnungsrechtlichen Griinden bzw. um den gesamten Sanierungsablauf
zu optimieren vorgezogen.

Die verfigbaren kassenwirksamen Mittel sind infolge des fortgeschrittenen Bauablaufs
bereits in voller Hoéhe durch Planungs- und Bauauftrage gebunden und werden bis zum
Jahresende vollstandig verausgabt sein. Die VE ist derzeiti. H. v. rund 1.000.000 € durch
Auftrage in Anspruch genommen; sie wird ebenfalls bis zum Jahresende 2015 vollstandig
durch weitere Auftrage in Anspruch genommen.

Da die beauftragten und noch zu beauftragenden Bauleistungen flr die vorgezogenen
Malnahmen in diesem Haushaltjahr erbracht und zumindest teilweise in Rechnung gestellt
werden, missen weitere kassenwirksame Haushaltsmittel in Hohe von 500.000 €, die in der
Finanzplanungsrate 2016 enthalten sind, im Wege eines Haushaltsvorgriffs iberplanmafig
bereitgestellt werden.
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Folgende Deckungsmittel stehen zur Verfugung:

Projekt /

Art der Deckung Finanzposition

Bezeichnung Betrag

Minderauszahlung 4E.210144/

787110 IGS Franzsches Feld Sanierung 500.000,00 €

3. Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Zeile 26 Baumalnahmen
Projekt 58.660017 Stadtbahnbau/Folgemallnahmen
Sachkonto 787210 Tiefbaumalinahmen Projekte

Bei dem o. g. Projekt werden Uberplanmafige Auszahlungen in Héhe von 127.000,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 250.000,00 €
UberplanmiéBig beantragt 127.000,00 €
(neu) zur Verfligung stehende Haushaltsmittel: 377.000,00 €

Fir FolgemalRnahmen im StralRenbahnbau stehen flr das Haushaltsjahr 2015 250.000 €
zuzuglich Haushaltsreste in Hohe von 91 T€ zur Verfugung. Die vorhandenen
Haushaltsmittel sind bereits vollstandig durch MalRnahmen (z. B. Wendenstrale) gebunden.
In 2015 soll zusatzlich jedoch auch die Fertigstellung der stadtbahnbegleitenden
Strallenbauarbeiten am Leonhardplatz erfolgen. Im Zuge der dringend ndtigen
Gleissanierung werden Optimierungen flir den Radverkehr umgesetzt und die Bushaltestelle
vor der Stadthalle erneuert. Die Arbeiten sind mit der Verkehrs-GmbH koordiniert.

Die Erneuerung der Stralle soll aus wirtschaftlichen Grinden im Zuge der Gleissanierung
durchgefiihrt werden, da durch Synergieeffeckte Kosten gespart werden kdnnen. Aul3erdem
muss dann nicht zu einem spateren Zeitpunkt die Strale erneut fir die Bauarbeiten
(teilweise) gesperrt werden und es konnen weitere Beeintrachtigungen des Verkehrs
vermieden werden.

Fur die BaumaRnahme am Leonhardplatz wird mit Gesamtkosten in Héhe von 325.000 €
gerechnet. Ein Teil kann aus den vorhandenen Mitteln erbracht werden, jedoch besteht eine
Deckungsliicke in Hohe von 127.000 €.

Deckungsmittel sind im Projekt ,Radwege Neubau (4S.660012)“ vorhanden, dort wird der
Ansatz nicht ausgeschopft werden.

Folgende Deckungsmittel stehen zur Verfugung:

Art der Deckung II:;:;?\I;tplosition Bezeichnung Betrag
Minderauszahlung 4S.660012 / Radwege Neubau /
787210 Tiefbaumalnahmen Projekte 127.000,00 €
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4. Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Zeile 26 Baumalinahmen
Projekt 5S.660050 FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)
Sachkonto 787340 Sonstige Baumalnahmen - sonstige technische Anlagen

Bei dem o. g. Projekt werden UberplanmaRige Auszahlungen in Héhe von 70.000,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 300.000,00 €
uberplanméBig beantragt 70.000,00 €
(neu) zur Verfligung stehende Haushaltsmittel: 370.000,00 €

Die Verwaltung hatte mehrere Planungsvarianten zur Aufwertung des Erfurtplatzes
vorbereitet. Der Stadtbezirksrat hat sich im weiteren Verlauf fir die Legalisierung des bereits
als Parkplatz genutzten Platzes ausgesprochen. Diesem Wunsch ist die Verwaltung
nachgekommen und hat durch geringfugige Umorganisation auf dem Platz und durch
entsprechende Beschilderung ein Maximum an Stellplatzen legalisiert. Die Umgestaltung des
Platzes wurde durch die Fachverwaltung umgesetzt.

Nach Einrichtung der Parkplatze, die ausschliellich vom Sachsendamm Uber den
Gleisbereich angefahren werden kénnen, hat sich die Zahl der Uberfahrten der Gleise auf
ein Mal} erhéht, wonach eine technische Sicherung der Gleisanlagen nach § 20 Absatz 4
Verordnung Uber den Bau und den Betrieb der Strallenbahnen (Stralenbahn-Bau- und
Betriebsordnung — BOStrab) vorgeschrieben ist. Hier kommt ausschlieBlich eine
Lichtsignalanlage in Betracht. Zur Errichtung und dem daraus resultierenden Stralenbau
werden Mittel in Hohe von insgesamt rund 80.000 € bendtigt.

Die derzeit noch vorhandenen Finenzmittel des Projekts ,FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)
(5S.660050)“ sind bereits flr andere Vorhaben verplant, welche ebenso notwendig sind.

Die Teilfinanzierung der Signalanlage in Hoéhe von 70.000 € ist aus dem Projekt
»Erfurtplatz/Umgestaltung (5E.610023)“ mdglich, da die gewlnschte Planungsvariante durch
den Stadtbezirksrat weitere Budgetfreirdume zulasst.

Folgende Deckungsmittel stehen zur Verfligung:

Art der Deckung ::r ojekt / " Bezeichnung Betrag
inanzposition
Minderauszahlung 5E.610023 / Erfurtplatz/Umgestaltung 70.000.00 €
787230 Grinbaumalinahmen - Projekte e
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Ergebnishaushalt

1. Teilhaushalt Fachbereich Stadtgriin und Sport

Zeile 15 Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen
Projekt 4S.670007 FB 67: Unterh. v. Griin- und Spielanlagen
Sachkonto 421270 Infrastrukturverm. - Unterh. Griinanlagen

Bei dem o. g. Projekt wird eine GUberplanmafige Aufwendung in H6he von 200.000 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 1.154.300,00 €
tiberplanmiaRig beantragt 200.000,00 €
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel: 1.354.300,00 €

Am 5. Juli 2015 zog der Sturm "Siegfried" mit Orkanboen von bis zu 190 km/h Gber
Braunschweig hinweg. In der Folge dieses Sturmes sind erhebliche Baumschaden im
gesamten Stadtgebiet zu verzeichnen. Selbst der Sturm "Kyrill" hatte fir den stadtischen
Baumbestand nicht solche Auswirkungen wie nun der Sturm "Siegfried".

Insbesondere aus Grinden der Gefahrenabwehr und der Verkehrssicherheit war es
notwendig, fur die Aufraumraumarbeiten Fremdfirmen zu beauftragen. Da fir diese
unvorgesehenen MalRnahmen mit einem Kostenvolumen von rd. 200.000 € keine
ausreichenden Mittel im Budget des Fachbereiches Stadtgrin und Sport zur Verfigung
stehen, ist die Bereitstellung von tberplanmafigen Finanzmitteln erforderlich.

Deckung:
Art der Deckung E?S(::::;'{t Bezeichnung Betrag
1.61.6110.01/ Steuern, allg.
i Zuweisungen/Umlagen /
Mehrertrage 311110 SchlUsselzuweisungen vom 200.000,00 €
Land

Geiger

Anlage/n:
keine Anlagen
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Stadt Braunschweig 15-00507-01
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
Offentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2015

hier: Zustimmung zu uber- und auBerplanmafRigen Aufwendungen
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen geman §§
117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VI 23.09.2015
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o}
Beschluss:

,0en in der Vorlage aufgeflhrten Uber- und auRerplanmafigen Aufwendungen und
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen gemaf §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG
wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.*

Sachverhalt:

Finanzhaushalt

1. Teilhaushalt Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
Zeile 27 Beschaffung von beweglichem Sachvermégen

Projekt 5S.51 Neu Ausstattung fur die Unterbringung minderjahriger Flichtlinge
Sachkonto  783110/783125 Vermdgensgegenstande ab 150 €

Bei dem o. g. Projekt werden aul3erplanmafige Auszahlungen in Hohe von 92.000,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 0,00 €
auBerplanmaBig beantragt 92.000,00 €
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel: 92.000,00 €

Fir neue Unterkiinfte im Rahmen der Inobhutnahmen von minderjahrigen unbegleiteten
Fluchtlingen (UmF) in der Neuen Knochenhauerstr. 5, in der Hebbelstr. 40 und im Kinder-
und Jugendschutzhaus in Olper missen Einrichtungsgegenstande mit einem Einzelwert ab
150,00 € beschafft werden. Aus haushaltstechnischen Griinden sind die Auszahlungen wie
folgt abzubilden:

a) geringwertige Vermdgensgegenstande ab 150,00 € und bis 1.000,00 € (GVG)
b) Vermogensgegenstande lber 1.000,00 €
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Aufgrund der aktuellen Fllchtlingssituation besteht akuter Handlungsbedarf. Die
Unterbringungssituation ist bereits dramatisch. Am Abend des 3. September 2015 sind 11
neue umF in Braunschweig angekommen und am 5. September 2015 noch 70 weitere, fiir
die keine Platze mehr vorhanden sind.

Die Mittel werden wie folgt benoétigt:

18.000 Euro fir die Hebbelstr. 40
70.000 Euro fur die Neue Knochenhauerstr. 5 )
3.750 Euro fur zusatzliche Platze im Kinder- und Jugendschutzhaus, Olper

Die Stadt Braunschweig ist gesetzlich verpflichtet, die in Braunschweig angekommenen
Kinder und Jugendlichen angemessen unterzubringen und zu betreuen. Bei Einreise eines
unbegleiteten minderjahrigen Flichtlinges sind alle notwendigen MaRhahmen zum Schutz
des Kindeswohls im Rahmen des staatlichen Wachteramtes auf der Grundlage des SGB VIlI
sicherzustellen. Die Betroffenen sind gemaR § 42 Abs. 1 und 3i. V. m. § 87 SGB VIl durch
die Stadt am tatsachlichen Aufenthaltsort in Obhut zu nehmen. Vor diesem Hintergrund ist
die Malinahme sowohl sachlich als auch zeitlich unabweisbar.

Zur Deckung stehen nicht mehr bendtigte Haushaltsmittel auf folgendem Projekt zur
Verfugung:

Art der Deckung P.rOJektI . Bezeichnung Betrag - € -
Finanzposition
Minderauszahlung 4S.210077/ Schulkindbetreuung 60 % Stufe 2/ 92.000.00
787110 Baumalinahmen, investiv U
Ergebnishaushalt
1. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen
Zeile 15 Aufwendungen fir Sach-/ Dienstleistungen
Projekt 4S.210051 Brandschutzmalnahmen

Sachkonto 421110 Grundstucke und bauliche Anlagen/ Instandhaltung

Bei dem o. g. Projekt werden UberplanmaRige Aufwendungen in Héhe von 750.000,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 1.493.000 €
tiberplanmaRig beantragt 750.000 €
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel: 2.243.000 €

Die bei dem o. a. Projekt verfigbaren Haushaltsmittel sind vollstandig fir grofiere Brand-
schutzmalRnahmen in 24 sowie diverse kleinere MaRnahmen in weiteren rund 30 Objekten
verplant. Zusatzlich zu den bereits geplanten und begonnenen Brandschutzmalnahmen ist
die Durchflihrung von zusatzlichen BrandschutzmaflRnahmen bei folgenden Liegenschaften
erforderlich:

GS Lindenbergsiedlung, GS Comeniusstral’e, GS Edith Stein, GS Heinrichstralle, GS Hinter
der Masch, GS Volkenrode, RS Georg-Eckert-Strale, BBS V Abt. Bocklinstralle sowie

BBS V, Abt. Leonhardstrale.

Es sind Malinahmen zur Sicherstellung des 1. Flucht- und Rettungsweges erforderlich. Dazu
sind Brandlasten wie Garderobenanlagen zu entfernen und durch Metallspinde oder durch
Umnutzung von Aufenthaltsrdumen zu ersetzen. Brand- und Rauchschutztiren sind zu
ertichtigen. Ebenso ist die Stellung von Brandwachen notwendig.
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Weiterhin sind zusatzliche KompensationsmalRnahmen bei fehlenden 2. Flucht- und
Rettungswegen wie z.B. durch Stellung von Gerusttreppen oder Notleitern und Erweiterung
von Branduberwachungsanlagen notwendig. Ebenso ist die Erneuerung bzw. Aktualiserung
von Beschilderungen, Uberpriifungen von techn. Anlagen und Bauteilen durch Gutachter und
Sachverstandige erforderlich.

Um eine Nutzungsuntersagung der betroffenen Schulen bzw. Gebaude durch die
Bauaufsicht zu vermeiden, ist eine Umsetzung der notwendigen MalRinahmen bis Ende
Oktober 2015 erforderlich.

Folgende Deckungsmittel stehen zur Verfugung:

Projekt/Kosten- .
Art der Deckung stelle/Kostenart Bezeichnungen Betrag - € -
Steuern, allgemeine
; 1.61.6110.01/ Zuweisungen/Umlagen /
- Mehrertrage - 311110 Schliisselzuweisungen vom 590.000,00
Land
Sonstige allgemeine
, 004-1003 / Finanzwirtschaft /
- Minderaufwendungen - 462110 Deckungsreserven 160.000,00
Personalaufwendungen
2. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen
Zeile
Projekt 4S.21 Neu Unbegleitete minderjahrige Fluchtlinge/ Unterbringung
Sachkonto  4* diverse Konten

Bei dem o. g. Projekt werden auRerplanmafige Aufwendungen in Héhe von 1.500.000 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 0,00 €
aullerplanmafig beantragt Anteil Aufwand 1.200.000 €
aullerplanmalig beantragt Anteil Investiv 300.000 €
auBerplanméaBig beantragt gesamt 1.500.000 €
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel: 1.500.000 €

Unter den in Braunschweig eingetroffenen Flichtlingen sind u.a auch unbegleitete
minderjahrige Flichtlinge (UmF) angekommen. Da die Stadt Braunschweig zur
Inobhutnahme der UmF verpflichtet ist, sind diese derzeit betreut in Jugendzentren und im
Kinder- und Jugendschutzhaus Olper untergebracht. Die Aufnahme in Jugendzentren ist
jedoch kein Dauerzustand. Um die Jugendlichen adaquat betreuen und integrieren zu
konnen, ist geplant, die Neue Knochenhauer Strafde 5, EG und 1.0G, sowie die
NaumburgstraRe 23, herzurichten und als Unterkunft bereitzustellen.

Die Kosten fir die Herrichtung des 1. OG der Neuen Knochenhauer Stralte 5 werden auf
rund 102.000 € geschéatzt und zur Zeit aus dem Projekt "Instandhaltung Allgemeines
Grundvermogen (4S.210034)" finanziert. Genaue Planungen der Kosten flr das
Erdgeschoss Neue Knochenhauer Stralte 5 sowie fur die NaumburgstralRe 23 liegen derzeit
jedoch noch nicht vor. Es wird mit Kosten von mindestens 1 Mio. € gerechnet.

Die Entwicklung der Fllchtlingszahlen lasst vermuten, dass in absehbarer Zeit mit weiteren
Unterbringungsfallen zu rechnen ist. Hierfir werden die bisherigen oben genannten
Liegenschaften voraussichtlich nicht ausreichen. Bereits jetzt wird intensiv nach méglichen
Raumlichkeiten gesucht.
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Zur Zeit kdnnen noch keine konkreten Kosten fiir die bevorstehenden o.g.
UmbaumafRnahmen und fur die bisher noch nicht bekannten ggf. erforderlich werdenden
MafRnahmen beziffert werden. Nach Vorliegen von Planungen und Kostenschatzungen ist es
erforderlich, unmittelbar weitere Schritte zur Bereitstellung der Unterklinfte einzuleiten. Damit
die Stadt Braunschweig in dieser Situation flexibel und kurzfristig handeln kann, wird
vorgeschlagen, einer au3erplanmafigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln in H6he von
1,5 Mio. € zuzustimmen. Mit diesen Mitteln sollen alle in Zusammenhang mit der
Unterbringung stehenden Kosten abgedeckt werden.

Zur Deckung mussen diverse Projekte herangezogen werden. Weitestgehend handelt es
sich tatsachlich um Einsparungen. Lediglich die Mittel des Projektes 5. IGS Heidberg
Mobiliar (5S.400045) mit 300.000 € missen fir 2017 nachveranschlagt werden. Es ist
vorgesehen, diese Mittelveranderung in die Beratung zur Haushaltslesung einzubringen. Die
Mittel fur die Grundsanierung der Salzdahlumer Stral3e (5E.660065) werden derzeit nicht
bendtigt, da dieses Projekt zunachst von der Entwicklung des Stadtbahnausbaukonzeptes
abhangt.

Projekt/Kosten-

Art der Deckung stelle/Kostenart Bezeichnungen Betrag - € -
Sonstige allgemeine
, 004-1003 / Finanzwirtschaft /
- Minderauszahlungen - 462110 Deckungsreserven 390.000
Personalaufwendungen
5S.400045/ 5. IGS Heidberg Mobiliar/

- Minderaufwendungen - 429900 300.000

Festwert

Nationale Projekte des

- Minderaufwendungen - 45.000018/ Stadtebaus/Zuschiisse an 250.000
431813 s \

Ubrige Bereiche

YT 11.11.1160.12/ Beteiligungsmanagement/
Minderaufwendungen 443140 Prifungs- und Beratungskosten 110.000
YT | 1.54.5461.01/ BgA Tiefgaragen/
Minderaufwendungen 443140 Prifungs- und Beratungskosten 90.000
Kofinanzierungsmittel fur
YT 11.51.5114.03/ Metropolregionsprojekte/
Minderaufwendungen 427110 Besondere Verwaltungs- und 25.000
Betriebsaufwendungen
Steuerungsunterstiitzung
: 1.57.5711.01/ Wirtschaftsférderung/
- Minderaufwendungen -| 3471 Zuschuss an private 20.000
Unternehmen
. 1.11.1165.22.01/ | Grundbesitzabgaben/
- Minderaufwendungen -| 454119 Grundstiicksabgaben 15.000
Grundsanierung Salzdahlumer
- Minderauszahlungen - SE.660065/ Stralte/ Tiefbaumalnahmen 300.000

787210

Projekte
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3. Teilhaushalt Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Zeile 15 Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen
Global-Instandhaltung Jugendzeltlager Lenste

Projekt 4S.510015

Sachkonto  421110/445526

Grundst. u. baul. Anlagen Instandhaltung

TOP 23.1

Bei dem o. g. Projekt wird ein Gberplanmalfige Aufwand in Hohe von 84.000,00 €

beantragt.

Haushaltsansatz 2015

tiberplanmaRig beantragt
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel:

127.900,00 €
84.000,00 €
211.900,00 €

Der Kinder- und Jugendzeltplatz in Lenste/Gromitz ist/war mit 6 Warmwasserspeichern
a 1.500 Litern ausgestattet, die die Sanitarbereiche in 6 Gebaude-/teilen mit Warmwasser
versorgen. Im Januar 2015 wurde festgestellt, dass ein Speicher durchgerostet ist und

stillgelegt werden musste.

Da alle Speicher das gleiche sehr hohe Alter haben, besteht die Gefahr/Wahrscheinlichkeit,

dass auch die restlichen 5 Speicher in kiirzester Zeit durchrosten. Wenn noch ein

Warmwasserspeicher durchrosten sollte, ist der ordnungsgemale Betrieb des Zeltplatzes
nicht mehr aufrecht zu erhalten.

Nach der Vorplanung ist vorgesehen, die Warmwasserversorgung kurzfristig durch eine
Solaranlage — erganzend zur vorhandenen, erst kiirzlich erneuerten Heizungsanlage —
sicherzustellen. Dies ist zum einen klimavertraglicher und dartber hinaus ist zu erwarten,
dass sich die Anlage mittelfristig (nach 5 bis 8 Jahren) durch Einsparung von Heizkosten

amortisiert.

Die Umstellung der Warmwasserbereitung auf Solarenergie muss zwingend in diesem
Winterhalbjahr durchgefiihrt werden und vor Beginn des Aufbaus, also bis Mitte Marz 2016,
abgeschlossen sein. Vorher ist zur Planung, Berechnung und Durchfiihrung der Solaranlage
ein vor Ort ansassiges Ingenieur-Buro - spatestens im Laufe des Oktober 2015 - zu

beauftragen. Die Kosten betragen 84.000 €.

Zur Sicherstellung der stadtischen Aufgabe und den sich darus ergebenden Verpflichtungen
ist es unverzichtbar, die Mittel rechtzeitig bereitzustellen.

Zur Deckung stehen nicht mehr bendtigte Haushaltsmittel auf folgendem Projekt zur

Verfugung:
Art der Deckung P.rOJektI . Bezeichnung Betrag - € -
Finanzposition
Minderaufwand 45.210070/ Umb.stadt. Kitas fur U3 (40 %) 84.000,00
421110
Geiger
Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 15-00507-02
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
Offentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2015

hier: Zustimmung zu uber- und auBerplanmafRigen Aufwendungen
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen geman §§
117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VII 24.09.2015
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o}
Beschluss:

,0en in der Vorlage aufgeflhrten Uber- und auRerplanmafigen Aufwendungen und
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen gemaf §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG
wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.*

Sachverhalt:

Ergebnishaushalt

1. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 15 Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen
Projekt 4S5.210077 Schulkindbetreuung/ Ausbau auf 60 % Stufe 2
Sachkonto 421110 Grundsticke und bauliche Anlagen/ Instandhaltung

Bei dem o. g. Projekt werden UberplanmaRige Aufwendungen in Héhe von 71.500,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 55.000 €
tiberplanmafig beantragt 71.500 €
(neu) zur Verfuigung stehende Haushaltsmittel: 126.500 €

Mit dem Ratsbeschluss DS 2654/13 zum bedarfsgerechten Ausbau der Schulkindbetreuung
wurde festgelegt, fir mindestens 60 % der Schilerinnen und Schiler bis 2020 verbindliche
Betreuungsplatze nach dem Braunschweiger Modell vorzuhalten.

Auf dieser Grundlage wurde eine Gruppe zum Schuljahr 2015/2016 in der Grundschule
Broitzem unter der Tragerschaft ,Der Paritatische” eingerichtet. Es gibt eine vorlaufige
Betriebserlaubnis. Im Zuge des Betriebs stellte sich nunmehr heraus, dass der bisher nicht
hergerichtete Raum fur eine auf Dauer angelegte Schulkindbetreuung nicht geeignet ist. Es
sind Umbaumafnahmen erforderlich.
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Vor diesem Hintergrund besteht die Notwendigkeit, den Raum umgehend bedarfsgerecht
herzurichten. Die Kosten hierflir betragen 77.000 €. Es stehen noch rd. 5.500 € zur
Verfigung. Somit fehlen 71.500 €, die nur Uberplanmafig bereitgestellt werden kénnen.

Zur Deckung stehen nicht mehr bendétigte Haushaltsmittel auf folgendem Projekt zur
Verfligung:

Projekt/MaBnahme /

Art der Deckung Kostenart

Bezeichnungen Betrag

FB 51 U3/Einr. Krippenplatze
35 % / IM Zuschuss an Ubrige 71.500 €
Bereiche

4S5.510018.01.505 /

Minderaufwendungen 431813

Geiger

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 15-00025
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Verkauf des bebauten stadtischen Grundstiicks Helmstedter
Strae 37

Organisationseinheit: Datum:
24.06.2015
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgriin und Sportdezernat

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof 07.07.2015 o]
(Anhdrung) )
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 0]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

.0em Verkauf des stadtischen Grundsticks Helmstedter Stralle 37 an die Stiftung
Knabenhof bei St. Leonhard seit 1852 wird zugestimmt.*

Sachverhalt:

Die Stadt ist Eigentumerin des Grundsticks Helmstedter Stral3e 37 (Teilflachen der
Flurstiicke 533/11 und 556/7, Flur 2, Gemarkung Altewiek) in einer Gré3e von ca. 20.100 m?,
welches mit einem Schulgebaude mit separatem Toilettengebaude, einer Turnhalle/Aula,
einem Hausmeisterhaus sowie einer Garage bebaut ist (siehe anliegenden Plan). Das
Grundstuck liegt zum gréRten Teil nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes. Die
planungsrechtliche Zulassigkeit von Bauvorhaben richtet sich somit nach § 34 BauGB —
Zulassigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile -.

Das Grundstuck ist seit dem 01.08.2004 zum Betrieb der Internationalen Schule an das
Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD) auf der Grundlage des VA-
Beschlusses vom 10.03.2004, Drucksachen-Nr. 8699/04, vermietet. Die Internationale
Schule wurde stufenweise ab dem 01.08.2004, beginnend mit den Jahrgangen 1 und 3,
ausgebaut. Nachdem alle Jahrgangsstufen errichtet sind, soll ein weiterer Ausbau der
Zweizugigkeit erfolgen. Hierfur sind An- und Umbaumafnahmen erforderlich. Vor
Umsetzung dieser MalRnahmen mdchte die Stiftung Knabenhof bei St. Leonhard seit 1852
das Schulgrundstlick erwerben, da die vorgesehenen umfangreichen Bauarbeiten auf einem
Mietgrundstuck fur die Stiftung nicht zukunftsfahig sind. Die Gremien des CJD haben einen
Ankauf des Grundstiicks aus wirtschaftlichen Uberlegungen abgelehnt. Da das CJD bereits
auf einem der Stiftung Knabenhof bei St. Leonhard seit 1852 gehérenden Grundstiick die
Christopherusschule betreibt, ist das CJD an die Stiftung wegen eines Grundstlicksankaufs
herangetreten. Die Stiftung Knabenhof mdchte das Schulgrundstick erwerben und langfristig
dem CJD zur Verfigung stellen.
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Die Stiftung Knabenhof bei St. Leonhard seit 1852 ist eine selbstandige Stiftung birgerlichen
Rechts mit Sitz in Braunschweig. Die Wahrnehmung des Stiftungszwecks wurde vertraglich
an das CJD ubertragen. Das CJD Braunschweig in Niedersachsen ist eine gemeinnitzige
Einrichtung mit vielfaltigen Angeboten zur schulischen und musischen Bildung. Zudem ist es
ein Kompetenzzentrum fir Begabtenforderung. Zu den Bereichen gehort eine International
School, eine Grundschule, ein Gymnasium, eine Musische Akademie, ein Internat sowie eine
Psychologische Beratungsstelle. Die Einrichtung ist Teil des Christlichen Jugenddorfwerk
Deutschlands e. V. (CJD). Das CJD bietet jahrlich 155.000 jungen und erwachsenen
Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden von 9.500 hauptamtlichen und
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern an 150 Standorten geférdert, begleitet und ausgebildet.
Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision ,Keiner darf verloren gehen!*.

Fur die Wirtschafts- und Wissenschaftsregion Braunschweig ist die Internationale Schule
Braunschweig — Wolfsburg von entscheidender Bedeutung. Sie ist ein wichtiger Teil der
Bildungsinfrastruktur in Braunschweig mit Uberregionaler Bedeutung und damit ein wichtiger
Standortfaktor. Mit der Internationalen Schule wird das 6ffentliche Schulwesen in
Braunschweig erganzt und bereichert. Deutsche Familien wahlen eine Internationale Schule,
weil sie ein alternatives Schulangebot suchen und ihre Kinder auf ein internationales Leben
und Arbeiten in globalen Verhaltnissen vorbereiten méchten. Auslandische Familien, die in
Deutschland eine gewisse Zeit leben, spricht die Schule an, da die dort zu erwerbenden
internationalen Abschlisse den Jugendlichen nach einer Rickkehr in ihre Heimat oder nach
einem Wohnortwechsel in ein anderes Land eine schnelle Integration in andere
Bildungssysteme ermdglichen. Die Internationale Schule verbessert die Chancen fir
Personalgewinnung von hochqualifizierten Fachkraften in den wissenschaftlichen
Einrichtungen und fur die heimische Wirtschaft.

Im bestehenden Mietvertrag wurde der Stadt entschadigungslos das Recht eingeraumt, die
Sportanlagen (Turnhalle/Sportplatz) schultaglich spatestens ab 18 Uhr, an den
Wochenenden und in den Schulferien an auferschulische Nutzer (Sportvereine) zu
vermieten. Von der Kauferin werden die Vereinbarungen zur Nutzung der Sportanlagen
Ubernommen.

Die Verwaltung empfiehlt, den Verkauf des Grundstiicks zu beschlie3en.

Geiger

Anlage:
Lageplan Helmstedter Stralze 37
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Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A 15..'005.79
ntrag (6ffentlich)

Rat der Stadt
Herlitschke, Holger

Betreff:
Einfuhrung einer 80-Liter-Restabfalltonne und Abschaffung des

Mindestvolumens

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 26.08.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Bauausschuss (Vorberatung) 22.09.2015 o]
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Braunschweig wird gebeten, zu beschliel3en:

1. Im Rahmen der nachsten Geblhrenanpassungen im Bereich der Abfallentsorgung wird
zusatzlich zum vorhandenen Behalterangebot eine 80-Liter Tonne fiir den Restabfall
eingefuhrt.

2. Die Verwaltung wird gebeten, zu prufen und dem Rat darzustellen, welche Auswirkungen
ein Verzicht auf das Vorschreiben eines Mindestvolumens fiir die Restabfallbehalter in
Braunschweig hatte. Hierzu ist eine Darstellung der entsprechenden Faktoren (z.B.
Gebuhrenveranderungen, "wilde Millkippen" etc.) in vergleichbaren GroR3stadten vorzulegen.
Die Ergebnisse sind so frihzeitig vorzulegen, dass eine Abschaffung oder Minderung des
Mindestvolumens in der nachsten Fortschreibung der Abfallentsorgungsgebiihrensatzung
bertcksichtigt werden kann.

Sachverhalt:

Zu 1.: In der Abfallentsorgungssatzung sind die Behaltergrofien fur die verschiedenen
Abfallsorten sowie das mindestens vorzuhaltenden Volumen je Einwohner festgelegt.
Demnach sind mindestens 10 Liter pro Woche und Person fiir den Restmdll vorzuhalten.
Allerdings sind die zur Verfiigung gestellten Behalter in Verbindung mit den Abfuhrrhythmen
nicht immer passend zur Anzahl der in einem Haushalt lebenden Personen. So wird
beispielsweise kein Behalter mit einem Volumen von 80 Litern angeboten, der bei
zweiwdchigem Abfuhrrhythmus dem Bedarf fir einen Vier-Personen-Haushalt entsprechen
wirde. Als ,Ersatzlésung” ermdglicht ALBA die Bereitstellung von zwei 40-Liter-Behaltern,
was jedoch vermutlich dazu fihrt, dass viele Vier-Personen-Haushalte - um Platz zu sparen
und nicht zwei Behalter aufstellen zu missen - stattdessen einen 120-Liter-Behalter wahlen.
Dafiir missen sie allerdings dann auch die entsprechenden Gebulhren fir ein Volumen
zahlen, das sie insbesondere nach Einfuhrung der Wertstofftonne kaum ausnutzen. In
Braunschweig gibt es ca. 5.000 Vier-Personen-Haushalte, die bisher eine 120 Liter-Tonne
nutzen und ca. 530 Haushalte mit zwei 40-Liter-Behaltern.

Auch wenn die Mehrkosten pro Haushalt vergleichsweise eher gering sind, gibt es
berechtigte Einwande von Burgerinnen und Burgern, die von dieser Regelung betroffen sind.
In etlichen anderen deutschen Grofistadten gibt es ein wesentlich differenzierteres Angebot
an Abfallbehaltern, auch eine 80-Liter-Tonne ist weit verbreitet. Da bei einer Einfliihrung
dieser Tonnengréle tatsachlich die Vier-Personen- Haushalte entweder finanziell oder durch
Einsparung von Platz auf dem Grundstlick entlastet werden wiirden und zudem die
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Tonnenleerung fur ALBA kostengunstiger wirde (weil nur noch ein 80-Liter-Behalter statt
zwei 40-Liter-Behaltern geleert werden musste), steht einer Einfihrung dieser BehaltergroRe
nichts im Wege. Es ist davon auszugehen, dass die insgesamt aufzubringende
Geblihrensumme sich nicht nennenswert verandern wirde, aber die Geblhr je Liter
Tonnenvolumen um ca. 1 %.

Zu 2.: Seit 2001 gilt in Braunschweig nach der Abfallentsorgungssatzung die Regel, dass je
Person im Haushalt ein Mindestvolumen an Abfallbehalterkapazitat von 10 Liter wdchentlich
vorgehalten (und bezahlt) werden muss. In den letzten Jahren haben sich jedoch die
Voraussetzungen, unter denen dieses Mindestvolumen einmal festgelegt worden ist,
erheblich geandert. So ist neben der Griinen Tonne fiir kompostierbare Abfélle die
Wertstofftonne fur Verpackungsabfalle und stoffgleiche Nichtverpackungen eingefuhrt
worden und andere Abfalle, wie Elektrokleingerate werden ebenso wie Altglas, Altpapier und
Altkleider Uber separate Sammelwege wiederverwertet. In sehr vielen Haushalten steht
inzwischen eine blaue Altpapiertonne, die sicher auch zu einer vermehrten Entsorgung des
Altpapiers Uber diesen Weg anstatt Uber die Restmulltonne beigetragen hat. Die
Gesamtmengen an Restabfall haben sich seit 2001 um rund 40 % verringert, so dass eine
Absenkung von 10 auf 6 Liter/Woche und Haushaltsmitglied schon rein statistisch
gerechtfertigt ware.

Im Interesse der Abfallvermeidung ist es sinnvoll, dass Burgerinnen, die durch sorgfaltiges
Trennen der Abfalle oder abfallvermeidendes Einkaufen weniger Restabfall produzieren,
dafur auch finanziell belohnt werden. Bisher orientiert sich die Abfallgeblhr am
Behaltervolumen und nicht an der Menge des angelieferten Restabfalls. Die Annaherung der
Geblhren an die tatsachlich entsorgten Abfalle wirde die Kostenverteilungsgerechtigkeit
erhohen. Einziger Nachteil der Aufhebung des Mindestvolumens kénnte ein Missbrauch von
Wertstofftonnen fiir nicht mehr in die Restabfalltonne passenden Restmiill oder die wilde
Ablagerung von Abfall in der Natur oder auf 6ffentlichen Platzen sein. Da es jedoch etliche
Kommunen gibt, in denen auf das Mindestvolumen verzichtet wird, liegt es nahe, deren
Erfahrungen mit der Situation in Braunschweig zu vergleichen.

Anlagen: keine
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Stadt Braunschweig 15-00579-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

Offentlich
Betreff:

Einfuhrung einer 80-Liter-Restabfalltonne und Abschaffung des
Mindestvolumens

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 21.09.2015
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Bauausschuss (zur Kenntnis) 22.09.2015 O
Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis) 24.09.2015 o]
Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 06.10.2015 o]

Sachverhalt:

Antrag der Fraktion Biindnis 90 — DIE GRUNEN:
Der Rat der Stadt Braunschweig wird gebeten, zu beschlieflen:

1. Im Rahme der nachsten Gebihrenanpassung im Bereich der Abfallentsorgung wird
zusatzlich zum vorhandenen Behalterangebot eine 80-Liter-Tonne fiir den Restabfall
eingefuhrt.

2. Die Verwaltung wird gebeten, zu prifen und dem Rat darzustellen, welche
Auswirkungen ein Verzicht auf das Vorschreiben eines Mindestvolumens flr die
Restabfallbehalter in Braunschweig hatte. Hierzu ist eine Darstellung der
entsprechenden Faktoren (z. B. Gebuhrenveranderungen, ,wilde Mullkippen® etc.) in
vergleichbaren Grof3stadten vorzulegen. Die Ergebnisse sind so friihzeitig
vorzulegen, dass eine Abschaffung oder Minderung des Mindestvolumens in der
nachsten Fortschreibung der Abfallentsorgungsgebihrensatzung berlcksichtigt
werden kann.

Stellungnahme der Verwaltung:

1. Zu 1. verweise ich auf die im Bauausschuss am 22. September 2015 zur Vorberatung
vorliegende Anderung der Abfallentsorgungssatzung (Drucksachennummer 15-
00559), die die Einflhrung eines 80 |-Restabfallbehalters bereits vorsieht und die
dem Rat am 6. Oktober 2015 zur Entschei-dung vorgelegt werden wird.

Erganzend zu dem Beschlusstext teile ich mit, dass Haushaltungen, die - bei jeweils
14-tagiger Leerung - von einem 120-Liter-Restabfallbehalter auf eine 80-Liter-
Restabfallbehalter wechseln, damit die von ihnen individuell zu tragende jahrliche Ge-
bldhr um rd. 70 Euro reduzieren (Grundlage: Gebihren 2015) kénnten. Fir alle
anderen Haushalte wirden geringfiigige Mehrkosten entstehen.

Geht man fliir 2016 davon aus, dass von den derzeit rund 5.000 Grundstliicken mit
Vierpersonenhaushalt und 120 I-Behaltern etwa die Halfte auf einen 80 |-Behalter
umstellen werden, dann wirde die Restabfallgebuhrensenkung 2016 fur alle
Haushalte um ca. 0,7 Prozentpunkte geringer ausfallen als ohne Einflihrung dieser
Gefallgrole.

Aus abfallwirtschaftlicher Sicht sollte fur die Aufstellung eines 80-Liter-Gefalies auf
eine Tonnentauschgebuhr im Einflhrungsjahr verzichtet werden.
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Die Malinahme ist mit ALBA abgestimmt.

2. Im Rahmen der Arbeiten an der Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes
wurden auch Untersuchungen zur Notwendigkeit eines Mindestvolumens von
10 Litern vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass derzeit im Mittel ein
Behaltervolumen von knapp 29 Liter pro Person und Woche bereitgestellt wird. Das
tatséchlich genutzte Behaltervolumen betragt knapp 24 Liter pro Person und Woche.
Im Rahmen dieser Untersuchung wurden auch die verschiedenen Strukturgebiete
gesondert betrachtet. Dabei stellte sich heraus, dass das geringste tatsachlich
genutzte Behaltervolumen mit gut 16 Litern pro Person und Woche in der Siidstadt
mit einem hohen Anteil von Ein- und Zweifamilienhausbebauung vorliegt.

Der unter Punkt 2 geduRerte Prifauftrag wird im Zuge der Fortschreibung des
Abfallwirtschaftskonzeptes abgearbeitet.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Absender:

Fraktion BIBS im Rat der Stadt A 15-00683
. nfrage (6ffentlich)

Jenzen, Henning

Betreff:
Wie weiter mit dem Ratskeller?

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 09.09.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]

Der Ratskeller / Rathauskeller steht seit Jahren leer und wird nicht mehr gastronomisch genutzt.
Unseres Wissens hat die Verwaltung zuletzt Giber eine andersartige Nutzung nachgedacht, als es
darum ging, einen neuen Ort fur die "Tourist-Info" zu finden.

Der Ratskeller wurde dann aber wohl aus verschiedenen Griinden als dafiir fur ungeeignet erachtet.

Wir bitten die Verwaltung um einen Sachstandsbericht ob des Zustandes der Raumlichkeiten und der
aktuell angedachten Mdglichkeiten einer zukiinftigen Nutzung.

Henning Jenzen

Anlagen:
Bild des Ratskellers

51 von 52 in Zusammenstellung



TOP 26.1

52 von 52 in Zusammenstellung



	Tagesordnung öffentlicher Teil
	Öffentlicher Teil:
	Eröffnung der Sitzung
	Eröffnung des öffentlichen Teils (Personal)
	Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung vom 09.07.2015
	Mitteilungen (Personal)
	Personalkostenhochrechnung August 2015
	Personalbedarf für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF)
	Pädagogisches Personal in den städtischen Kindertagesstätten
	Personal-/Stellenbedarf im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation
	Anträge (Personal)
	Neueinstellungen unbefristet (Antrag der Fraktion DIE LINKE.)
	Änderungsantrag zu Antrag DS Nr. 15-00229 "Neueinstellungen unbefristet" (Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
	Anfragen (Personal)
	Eröffnung des öffentlichen Teils (Finanzen)
	Mitteilungen (Finanzen)
	Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst - Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH und Braunschweiger Verkehrs-GmbH: Zielgrößen für Aufsichtsrat und Geschäftsführung
	Verlängerung der Übertragung des Namensrechtes für das "Eintracht-Stadion"
	Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 100 € bis 2.000 €
	Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 €
	Haushaltsvollzug 2015 hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG
	Verkauf des bebauten städtischen Grundstücks Helmstedter Straße 37
	Anträge (Finanzen)
	Einführung einer 80-Liter-Restabfalltonne und Abschaffung des Mindestvolumens (Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
	Anfragen (Finanzen)
	Wie weiter mit dem Ratskeller? (Anfrage der BIBS-Fraktion)


	Ö Top 12.1 15-00523
	Ö Top 12.1 15-00523 Anlage 01 'Hochrechnung August 2015'
	Ö Top 12.2 15-00656
	Ö Top 13. 15-00625
	Ö Top 13. 15-00625 Anlage 01 'Anl1_15_00625'
	Ö Top 13. 15-00625 Anlage 02 'Anl2_15_00625'
	Ö Top 14. 15-00619
	Ö Top 15.1 15-00229
	Ö Top 15.1.1 15-00426
	Ö Top 19. 15-00548
	Ö Top 20. 15-00620
	Ö Top 21. 15-00587
	Ö Top 21. 15-00587 Anlage 01 'Zuwendungen VA September 2015'
	Ö Top 22. 15-00588
	Ö Top 22. 15-00588 Anlage 01 'Zuwendungen Rat Oktober 2015'
	Ö Top 23. 15-00507
	Ö Top 23.1 15-00507-01
	Ö Top 23.2 15-00507-02
	Ö Top 24. 15-00025
	Ö Top 24. 15-00025 Anlage 01 'Lageplan Helmstedter Straße 37'
	Ö Top 25.1 15-00579
	Ö Top 25.1.1 15-00579-01
	Ö Top 26.1 15-00683
	Ö Top 26.1 15-00683 Anlage 01 'Restaurant-Braunschweiger-Ratskeller-2.jpg'

